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,,Die öffentlichen SEllen in Berlin . . . (haben) es sich seit nunmehr 27 Jahren zur Aufga-
be gemacht, fär eine berufliche Widereingiiederung arbeitsloser Mitbürger zu sorgen!';
(So der Senator für Arbeit und Soziales noch am 20. 6. 1977.) Ahnlich schönklingende
Worts finden auch Politiker wie Brandt und Ehrenberg, wenn es um Arbeit$eschäffungs-
maßnahmon geht: neue, zusätzliche, gute Arbeitsplätze müßten geschaffen werden.
Als Angestellte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen haben wir dis Erfahrung gemacht,
daß mit AB.Maßnahmen oder ABM-Programmen nicht Arbeitslosigkeit besä'riigt, sondern
bsnutzt wird. Gerade weilwir sehon, daß diese programme mit Mil l iongnbeträöen noch
mehr ausgebaut werden sollen, und weil wir wissen, daß dies sowohl den Arbeitern und
Angestellten in Arbeit wie auch den Arbeitslos€n schadet, haben wir dieso Dokumenta-
tion geschrieben.

Vorwort
Diese Broschüre wurde von einigen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eingesetzten An-
gestellten verfaßt. Die Verfasser - sämtlichst unerfahren im Verfassen von Broschüron -
bitten um Nachsicht für die verschiedenen auftauchenden Unzulänglichkeiten. Die Bro-
schüre solldazu dienen, den Kampf gegen die arbeitnehmerfeindliche politik des Senats
voranzutreiben. Die Vorfass€r haben damit begonnen, die mit Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen vom Senat betriebene Polit ik zu enthüllen. Das ist ein ANFANG!
lnsbesondere erschi€n es den Verfassern notwendig den geschichtlichen Zusammenhang
zwischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Notstandsprogramm - Arbeitsdienst aufzi"
zeigen und der verstärkt auftretenden Hetze gegen Arbeitslose entgegenzutreten.
Die Verfasser möchten allen Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle für die Hilfe, die
ihnen bei der Entstehung der Broschüre zuteil wurde, danken.

Berlin, den 15. August , l977

WAS IST ABM?

Nicht ,Autobahnmeisterei', wie iüngst ein Senatsmitarbeiter einen
losen, dor nicht wußte, was .ABM' bedeutet, verhöhnte, sondern:,
bsitsbeschaffungsmaßnahmen', in denen in Westberlin gegenwärti

r-ra arbeiten, die dsm Senator für Arbsit und Soziales,!-ü dr un-rrEI|, ure qerr| .renaror rur Arl)str uno 5oztates, g€geRtse*.tg€+ef+rf,Ct, zum
tafbeitseinsatz von den Arbeitsämtern für 6 oder g Monate überlassen werden. Di€ss be-

sern, Bezirksämtgrn, Universitäten, etc.

trächtliche Zahl von arbeitenden Arbeitslosen ist auf drei verschiedene Maßnahmen auf-
goteilt, die ABMProgramme für Arbeiter, für Anggstellte und für Jusendliche. Innerhalb
der einzelnen Programme sind die Kollegen bei x-verschiedenen Dieriststellen des öffent-
lichen Dienstes eingesetzt. Sie arbeiten in Gartenbauämtern. Bundesämtern. Krankenhäu- i 4
Aufgrund unserer eigenen Erfahrungen und dem Stand unserer Untersuchungen bezie-
hen wir uns im Folgend6n im wesentlichen auf die Situation der ABM-Angestellten, nicht
zuletzt deshalb, weil der Tagesspiegel vom22.11.1966 feststellte:
,,Eßtmals wurde im Berliner Noßandsprogramm rigoros nur prcduktive Arbeit getei,
sl3t.und.nicht nur iryendwie Sand geschippt, wie es in fnjheren Notstandsprograinmen
alltäglich war."



Vielleicht kann unser Bericht dazu beitragen, die Untersuchungstätigkeit bei den ABM-
Kollegen in den anderen Programmen voranzutreiben. Trifft man dabei ins Schwarze,
reagiert der Arbeitgeber hektisch, im Falle der aktiven Angastellten mit Behindsrung
ihrer gewählten Vertreter bis hin zu Kündigungsdrohungen.

, ,NICHT ERWEISTICH WAHRE TATSACHEN"

Erklärungen bzw. Außerungen der gewählten I nteressenvertreter der ABM-Angestellten
- der Vertrauensräte - ,, , . , die danuf abzielen, die mit dem A9M-Programm befaß-
ten öffentlichen Stellen zu diskreditieren beziehungsweise die dem Arbeitgeber gesetzes-
widrige u1laulere Abli-cbten und Praktiken unterstellen sowie unwahrc oder n!gi|Lg!:_
weisichfrAEläffiMfrerbreiten und d ie das geemte ABM-Programm im7äi36Eqwets cn wanre I aßacnerverpretten uno ole qas gesame A6M-rrogramm tm Lanoe öt
lin in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet slnd", lassen, so meint der Sö".
nat, erkennen, daß ,,lhre Einstellung zum Lande Berlin als lhrem Arbeitgeber . . . mehr
als alles andere lhre überall und nicht nur einmal bekundete Auffassung (verdeutlicht),
der Senat von Berlin vertolge mit der Durchführung von ABM-Prognmmen das Ziel,
.bi ige Arbeitskräfte' zu gewinnen, um diese pufgrund ihrer weitgehend rechtlosen Lage'
als ,Lohndrücker, Spalter, potentielle Streikbrecher' gegenüber den sonstigen Angehöri-
gen des Öffentlichen Dienstes einzusetzen und eine Gruppe gegen die andere ,auszuspie-
/en'. " 

{Schreiben des Senators für Arbeit und Soziales vom 20.6. 1977 .l

wrrl+ lk rü, 3*{, brqf"'-["4tu^. 4G ; &pQ(
,,llicht erweislich wahre Tatsche" (?!) 1: ,,Billige Arbeftskräfte"

. tA,. !^/.14O Mark im Schnitt muß der Senat für d ie Arbeit eines ABM-Angestellten monatlich
I P?/P\ezahlen. Bei Bruttolöhnen oder - wie es vornehmer heißt - Bruftovergütungen von
tfLil&l"- 12OO bis 1600 DM ist das für ihn ein außerordentlich rentables Geschäft-- Den-großen

,Rest' zahlen (laut Senatspressed ienst vom 27. 9. 1976) mit 4,07 % der Europäische So-
zialfonds und vor allem die Bundesanstalt für Arbeit mit88,29 %. Da die ABM-Ange-
stellten genau wie die festangest€llten Arbeiter und Angestellten ihre Abgaben für die So-
zialversicherung entrichten, bezahlen sie praktisch ihre eigenen Löhne mit. Wie wenig sie
dann davon auf ihfem ABM-Lohnstreifen wiederfinden, hängt vom zuständigen Referat
l l I D des Senators für Arbeit und Soziales ab.

Offiziell ist die für die Vergütungshöhe bestimmende Eingruppierung nach 5 3 des Ta-
rifvertrages vom 19. Oktober 1954 (!) geregelt: L.

.,Erfolgt die Vergütung in Gehaltsgruppen für Angestellte nach folgenden Tätigkeits-
merkmalen:

Gruppe A (DM 1330,-) : Angestellte ohne kaufmännische Beruf&ausbildung mit me-
chan ischen, schematischen oder betreuenden Tätigke iten
sowie Meßgehilfen

Gruppe B (DM 1394,-) : AngesEllte mit einfachen Büroarbeiten
Gruppe C (DM 1460,) : Angestellte mit schwierigen Büroarbeiten
Gruppe D (DM | 564,-) : AngesEllte mit Aufgaben von besonderer Eedeutung."
(Zusätzlich gibt es die Gruppen E und F für Akademiker, die ein abgeschlosenes Hoch-
schulstudium vorweisen können und entsprechend eingesetzt sind. Graduierte lnge-
nieure z. B. gehören nicht dazu.)
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Eine Dienststelle, die AB lM -Angeste l lte anfordert, muß die beabsichtigten Arbeiten, die
diese Angestellten ausführen sollen, der Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales mittei-
len. Diese wiederum prüft die Beschreibung auf Formulierungen, die auf unzulässige
Planstellenarbeit schließen lassen und nimmt dementsprechende Anderungen vor. Die
Beschreibung leitet sie dann im eigenen Namen zum Zwecke der Anforderung und Ge-
nehmigung an das zuständige Arbeitsamt. Auf diese für die ABM-Kollegen wil lkürliche
Weise besorgt sich der Senat für seine Dienststellen äußerst bil l ige und obendrein nützli-
che Arbeitskräfte.

,,Nicht emsislich wahre Tatsache" (?!) 2: ,flanstellenarbeit". ,,Lohndrücker"

Beispiel: ein ausgebildeter technischer Angestellter arbeitet im Zeitvertrag an der Techni '

schen Universität. Er wird im Vergleich zu seinen Kollegen mit DM 2500,- unterbezahlt.
Die Drittmittel, aus denen er bisher bezahlt worden ist, laufen aus. Kündigung.9 Monate
Arbeitslosigkeit folgen mit einem Arbeitslosengeld von DM 1500,-. Dann bekommt er
4ie grüne Karte, ABI\4-Einsätz iust beiderselben Dienststelle für DM 1400,- im Monat.

Uieses Beisoiel ist kein Einzelfall. Nach Presseberichten führen rund 70 % der rund 18 q,
't<11ABM-Angestellten Planstellenarbeit aus, oft über Jahre hinweg an ein und demselben

Arbeitsplatz mit einer all iährlichen Pause von 3 Monaten, im Einzelfall auch ohne diese
Pause. Die weitaus geringere Zahl der ABM-Kollegen muß entwürdigende Hilfsarbeiten
verrichten: Akten abstauben, umsortieren, oft in feuchten Kellerräumen mit schlechtem
Licht, ohne Fenster und ohne Entlüftung,

Und gerade weil die Altgrnativg häufiq sg steht. - stumnfsinniqe H ilfsarbeiten ^.1" Pla!:

'ffi ä5Hlill"i#ff iJi: ;fl 'äil $Jiffi: I,,T
den die tatsächlichen Arbeitsvorgänge in den Schubladen verstaut - mit der ausdrückli"
chen Bil l igung des Dienststellenleiters - und sogenannte Hilfsarbeiten vorgetäuscht.

,.Vielfach müssen sich die Notstandsngestellten tarnen, um die Kontrolleure vom Ein"
halten der Vorschriften zu überzeugen, Vor ihren Augen tun sie belanglose Dinge, ob-
wohl sie sonst Tätiakeiten ausüben, die man in einer Planstelle verlangt und entsprechewohl sie sonst Tätigkeiten ausüben, die man in einer Planstelle verlangt und entspreche
vergütet." So stand es schon im ,Kurier'vom 25. August 1964. Denn offiziell istPlan-
stellenarbeit natürlich verboten.

,,Durch ständig sich wiederholende, pauschalierte und unsubstantiierte Behauptungen
gegenüber der Öffentlichkeit, die in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Beschäftigten wür-
den überwiegend Tätigkeiten verrichten, die nur auf Dauer angestellten Bediensteten
übertragen werden dürfen, versuchen Sie bewußt den unzutreffenden Eindruck zu er-

''uecken. daß die zuständigen Stellen auf diese Art und Weise den Nullstellenplan unter-
U;;;;;.';ä;;;;;;;i-iä'itü-Ä"inn,,uxandisen Rererats haben sie mir bisher keine

Fälle gmannt, in denen ABM-Kräfte mit Arbeiten betraut wurden, die vom Arbeits-
amt nicht genehmigt sind. lch muß daher davon ausgehen, daß Sie lhre Behauptungen
nicht belegen können und nicht erweislich wahre Tatschen verbreiten mitdem Ziel,
aus hier nicht bekannten Gründen eine svrtematische und dauernde Obstruktionskam-
pagne gegenüber lhrem Arbeiqeber zu betreiben." lschreiben des Senators für Arbeit
und Soziales vom 20. 6. 1977.)

Wie scheinheil ig diese Argumentation ist, zeigt sich am Beispiel des Patentamtes. Dort
sind ein Drittel der Beschäftigten ABM -Angestellte, die dort nicht zum Spaß rumsitzen,
sondern notwendige Arbeiten - im Sinne des eigenen Verständnisses des Patentamtes -
verrichten. Dem Prüfer des Landearbeitsamtes wurde dies vorgeführt. Er hat diese Plan-
stelleneinsätze registriert und sich dann nie wieder blicken lassen.



O_der: Beispiel Krankenbuchlager - dort arbeiten rund bO festangestellte Kollegen und98 (l) ABM-Kortegen. ohne die ABM-Kortaen ttinnte Jiese 
-dieistääire 

grei"t ,chrie-ßen. Das alles ist dem Senat bestens bekanni wie nact rt"h""a* Ziiuiäus-dem ,,Abend,,vom 6. 5. 1970 zeigt:

,,Die Eundespatentamtsfiliale wäre für_B.erlin .ol,ne Zeitkräfte nie zu ,retten. gewetrn. Einanderes Beispiel im kreinen Maßstab: ohne Notstanderbeite, nrni'aü veikehrsmuseumsofort schließen, Einst wurde nur den arbeitslo,sen gehoiffe;. iilÄ-t6ii a"s wotstanaspro-gramm vielfach dringende persona lprobleme öffentl icher E in richtungen..,

Für_die Beschäftigten im öffentl ichen Dienst, die sich gegen die Rationalisierungspolit ik
deJ.senats^zusammengeschlossen haben, bedeutet die ü*irt"ni a"iLti.t.nbüßer aus denAöM erne uchwachung ihrer Kampfkraft. Grell sichtbar geworden ist die einkalkulierte
iunK on der AöM-aeschäftigten als Streikbrecher während des Streiks lg74 im öffent
jl:::l:l:^",t:, 1: 119 

Beschäftisten 
.im Kampf um mehr Lohn standen. ABM-Ko|esen,ore oamats tm Krankenbuchlager arbeiteten, berichteten uns, daß versucht wurde, i ieunter Verweis auf die für sie gültigen Tarifverträge zur Arbeii zu ,win!ä.

,,lllicht erweidich wahre Tatsache" (?!) 3: ,,weitgehsnd rechtlos',

,S 5 a ,Arbeitsstelle'
(1). Die Arbeitsstelle wird vom Senator für Wirßchaft bestimmt.(2) Der Angestellte kann, ohLe daß es seiner Zustjmmtna.betlat beiVerwaltungen und von
schen Personen des öffentlichen Bechts im eeilet ais Laüaä-äiiii eüqea

ß,!f f;:,::!*"i:':{l!:'t"'d"'t'v"i;';s;;;i;;Ä;;;;ä;;;;'ÄLäffi 
-,*i,'

le istu ng e ingesetzt i st",
Dieser Paragraph stammt aus der geltenden tarifvertraglichen Regelung für die ABM_AnLg€stellten vom 19. lO. ,|954 (!). ömernsam mtt wefieren taritvertraqsähn tichen Gebil-de.n steht die Regelung anste e des personatvertretun;r;;.hi;;;';-"ä;bsverfassungsge-
setzes, die für die ABM-Beschäftioten keinertei Gettu;g f,aU"n. Oiwoüiäiese Venrale]die vyir im Anhang dieser Dokumäntation abgedruckt iaoen, voäöiweirscnaruvertre-
:1t ?1"!]q4cl ats ,,sitte ̂ ,idris,, bezeichnet-wurden, sina ii" 6i, nlrt" "*r, süttis undhaben noch keine wesentliche Anderung erfahren.
Das wäre auch keineswegs im Sinne des Senats. Denn ihm nützen die bestehenden Ver-träge, bieten sie ihm doch die Mögtichkeit, ABM -Beschaülgt"l"'"."-h ää.rf hin und herzu schieben oder strafzuversetzeni Letzteres wird insOesonäeiä Ueiäen ca. t oo0 jugendli-chen ABM-Beschäftigten praktiziert. Eine junge f"ti"gi" "", oä n;;L'ste-viktoria-Kran_kenhaus berichtete uns, daß Kollegen, die dori gegen d-ie Arbeitsbed-irigungen rebe iert
6

ob. Notstandsprogramm oder AB-Maßnahm€n an dem prinzip hat sich bis heute nichtsgeändert. Vielmehr sind die ABM-programme, die zu necf,iis foftnarl"Kerprogrammebezeichnet werden, noch effektiviert und aus.gebaut word€n. Auf diese Weisä geingt esd€m senat seine R atio-narisieru ngspo litik im öffentlichen oi"n.t "o.urtütr"n. pranstel-
'9n :':1:"1 nacn dem Nu ste enplan unbesetzt, die anfallende Arbeit verrichtet derweil

I f ein.IBM-Anoestetrter. Daß zwrci'hen der Rationarisierungrtoriti['J; s"n.t, und der Aus.
I J y^"]:Tq:^::,L1?.rtsbeschaffungsmaßnahmen ein enger Zusammenhang besteht zeigt fot-
I genoer vergtetch. tm gteichen Zeitraum, indem der Senat als Au#ührunqsmaßnahrie zu
I :-1ys.!art:strultyrgesetz neben dem Nullstellenplan ein 54-punkte-progrimm zur Ratio_v
I ::r]'rJ:r,-T9,9ir,rytckette und umTlrjerzen versuchte, stiegt die Zaht der ABM_Angeste .
I ren.Detsptets:werse an der Freien Universität von durchschnittlich 50 auf l60 AtiM_Be_
I schäftigte.



hatten, zum Toilettenputzen abkommandiert wurden; die für diese Arbeit tarifr ich ver-
einbarte Schmutzzulage wurde ihnen obendrein gestrichen.

,Je rechtloser, desto besser', mag die Devise des Senats sein, wenn er sich mit den Ge-
werkschaften an einen Tisch setzt, um die tarifrechtl ichen Bedingungen für in AB-Maß_
nahmen Beschäftigte auszuhandeln. Daß Gewerkschaftsvertreter - für die Arbeiter von
der Gewerksghaft.Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, für die Anqeste ten von den
Gewerkschaften öTV und DAG - es iedoch wagen, derartige Verträ:ge übsrhaupt zu un_
terschreiben und nicht grundsätzlich zu ändern, ist ein Skandal.
Die Kündigungsregelung für ABM-Arbeiter zeigt dies noch einmalanschaulichst. Dort
heißt es in 5 8, Absatz 1 :

,,Das Arbeiaverhältnis endet, ohne daß es einer Kündigung bedarf, . . . bei Nichtbeach- \
tung der Bemühungen des Arbei*amtes, den Arbeiteräußirhalb des ABMhroaramÄs I
zu vermitteln-" 

I

-nfr: Yoj*lrlf:l 
daß nämlich das zwischen dem ABM_Arbeiter und der Senatsverwalturp

ttr trPli ly"9, ioziates eingegangene Arbeitsverhättnis _ das nach den Bestimmungen
des Arbettsrechts und nach dem zwischen der Gewerkschaft Gartenbau, Land_ undForst_
rg].rg!:it:* der AV (das ist die tarifabschtießende Arbeitgeberorganisation für ge_
werbrrche Arbeitnehmer des Offentl ichen Dienstes in Berlin) abqeschlossenen Tarifver-
trägen geregelt ist, daß diese Arbeitslerhältnis also sich auflöst d-urch Handlungen oder
Unterlassungen des Arbeiters gegenüber einem N ichtvertragspartner, das dürfte-wohl
ernmattg setn in der deutschen Tarifgeschichte. lm übrigen ist zu fragen, wer wann uno
wie wodurch feststelrt, ob der Arbeiter die Bemühunge-n des Arbeitsämtes nicht beach-
tet. zu fragen bleibt, ob sich das Arbeitsverhärtnis auih aufröst, wenn sich das Arbeits-
amt nicht bemüht oder die Bemühungen des Arbeiters nicht beachtet!?

Diese schikanösen Verträge und Vorschritten gewinnen an Bedeutunq wenn man in Be- |
tracht zieht, welche Arbeiten die ABI\4-Arbeiter zu verrichten haben. lm Geo"nsat,, I
den ABM 'Angestellten steht bei ihnen nämlich weniger ,,planstellenarbeii i ; ü;;;;- /grund, so.ndern erniedrigende, weir sinnrose Beschäftigung. so pfranzten ABttt-Arueiier / |im spandauer.Forst junge Bäurre just auf dem GeränJe a-n, wo nactr pianen oes sr".t i l l
ern Krattwerk errichtet werden sollte. Sinn solch nutzloser Beschäftiqunqen ist es ot- | |
fensichtl ich, den Arbeitsrosen im ABM-Einsatz das Kreuz zu oreclen,-sie än iedl Ärueitl 

'

zu ,,gewöhnen", per Zwang. 
- 

i



i -

I I
/ / gen für gewerbriche Arbeitnehmer vom 4. 12. 1g78, abgesch rossen zwischen der Gewerk-

I " I / :t-1.^f:.9:f::.b:t *19- y"l Forstwirtschaft u;d oli Äüö"rlin r"nn für die Jusendti.
I l l/ cjnen.yohl Kaum getten,dadie Gartenbaugewerkschaft nicht für branchenfremdä Berei"
I 1 ll che, hier.Krankenhäuser, Tarifvenräge abihti"at. Di" i.rii lurirä'ge, die die öTV für die
' I iAnsestellten.€bg€schrossenhat,könrienfürdieinrr.nr"nr,,äüöä.'ngesetztenJugendri-'d 

:,!:ä-"*f:lt: Tcht setten,da sie sewerbtiche Arbeitneh;;;;i;J. Es ipricht vietm"ehr
I I vreres qarur, dats die Jugendlichen nicht nur_ohne eigene I nteressenvertretu ng sind, son-J I dern auch im tarifl ichen Ber.eich von keiner Gewerköhait r"itreiln *"ro"n.

D-es w€iteren gibt es auch vö|ig_rechtrose ABrv-Arbeiter. In einem schreaben des sena-rors tuj Inneres an den Senator für Arbeit und Soziales vom g. Dezember 1g7S heißt esunter Punkt 2:
.,,ABM-Arbeiter, die im Bahmen von Arbejtsbeschaffungsmaßnahmen. nach dem Arbeits_förderunsssesetz in Werkstätten beschäftist."riir,äiÄÄiiä;;;;;ä", TV ABM-Ar-bei ter. v o m -4. D ezem ber 1 9 75. D i e L tih n i a i "n a Äii"l,i iä r ri iil io,, i, u^ t t .Oktober 1974 mit Wirkung vom l. Oktober t9Z4 f6tges;;;;;;;:ä.:,"
Demnach arbeiten Wäscheausbesserinnen und Stopferinnen in Werkstätten ohne gewel*,.sch"ftliche Vertretung und tarifvertragliche negetlni. f üi ein"n 

-irffionn, 
wie o"mobengenannten Schreiben vom g. Dezember .t97S zrientnetrmen irt, iä-i +,OO DM als Wä-scheausbesserin und 4,14 als Stopferin. Zwanqsarbeiti

,,von Zwangsverpfrichtungen kann in dieo,n zusammenhang überhaupt keine Rede sein,Derartige oder ähnliche Förmulierungen sind weder von der Form noch vom Inhalt herber*htiste Äußerunsen, zumat sie olffensicntici iiüi viritiiili Äiia", verhättnissenim Dritten Reich bezwecken .. . ..so d ie senatsve;*.tir;;;; iö 
'ä:'jieses 

Jahres.
fc*z,,rng"n ., sein, für Hungerröhne bar jeder Rechte arbeit€n zu müssen, das ist aler-/ dinss eine Form der Zwanssärbeit.. Daa ri"r' Ji" Ää-ü"ai"Ää.n in ää"i seschichttichenTradition des Arbeitsdienstes des rasctrismus uewege", *äiiä" *ir' i iä".n forgenden kur-zen historischen Abriß versuchen zu beleqen.

DAS MARCHEN VON DER ARBETTSBESCHAFFUNG
Ein geschichtlicher Exkurs
Der direkte Vorläufer des Arbeitsbeschaffungsprogramms in Berlin war das Notstands-n, das am tZ Aprit t 9tb geboren w-uid".-oi"r* erolä-, ."räiouitil"r"n"t_

i:_l:l-:.:",:l:"1.^::Tl-y3,I?lll"i g**,l_Da sind zu nennen, di,!lä!g_rJ,.A,.
ahmen der

liig-i-i :9:Tl. 9 i" work-projekts Adm ini*ffiffi.iTään";'rä;il ir€ i;ä;Vereinigten staaten von Ameiika. Beschränken wir unr;f ;i; Ä;b;ti#;ilil,,1;H:Ä.nahmen in Deutschland. Hier ist festzustellen, Oaf im nanmen aeiüV"-tirirtr"h"ttrkrir"
I ein Arbeitsrosenhesr s61s16n6.. ist, oas ourctr seine E-iiä. äö oi" Löhne drückte.1 Dis reichte den Regierendenaber noch nicht aus unJro u"r*irll i"nt"n ,ie ihre präne,

/L \,die 
anseblich Arbeitsbeschaffung zum Inhalt haben, dui"'t tiäiu"ro.onrng.

(1f lloie tiuer o ie .Ngtverordnu ng zrryanqsveroftichteten Arbpir.rosen wurden hauptsächtich'r- / ltür sehr arbeitsintensive proiem;ingerd;i;F;i "in;;i"&G;-Kapitataufwand. tmj ' lllg:.9::-f l"sworbereitunj de,r,fa,"'hi;iirJä; Bä;;iäi,;ä; uon a"n Zwanswer.' 
rpflrcht€ten hauptsächrich Arbeiten in der Infrastru-ktur a-usgeführt. Es wurden die be-
lrühmten Autobahnen gebaut, die später ars Landeprätze beiutit ,,urorn. Der Einsatz der
I . \-/\---.4,



Arbeitslosen mittels D ipnstveroflichtu ng wurde 1935 gesetzlich geregelt.Zitat aus dem
Gesetz:

,,Der Deutsche Volksdienst stellt die Arbeiakraft des Deutschen Volkes in den Dienst
der Reichsverteidigung (. . .) Der Volksdienstpflichtige wird vom Arbeitsmt zur Dienst-
leistung einberufen und in eine 8e*häftigung eingewiesen-"

Zusätzlich wurden die freien Gewerkschaften zerschlagen und verboten, was gegenüber
den Programmen der Papen- und Schleicher-Regierung wo die Arbeitslosen im Straßen-
und Wasserbau eingesetzt wurden. eine erhebliche Verschärfung bedeutet. Der Reichsar-
beitsdienst der Faschisten diente der völl igen Militarisierung der Wirtschaft.

So konnten selbstverständlioh die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem Kriege
nicht mehr fortgeführt werden. Das riesige Arbeitslosenheer in Berlin wurde durch das
Notstandsprogramm in ähnlicher Weise nur als es in der
\/eroanoenheit üblich war, Zu diesem Zweckd oab unler anderem der Senator für-Wirt.

fftrit't uno Kredit, Dr. Paul Hertz, verschi#nä Forschungsäufträge. Wir beiehen uns
nachfolgend im wesentlichen auf eine dieser Arbeiten. Die Arbeit von Karl Olaf Stein-
bring zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften zerstört
gründlich und nachhaltig die Vorstellung der,,Trümmerfrauen-Romantik"

Dr. Steinbring, der von 1951 bis 53 pers{inlicher Mitarbeiter des Senators für Kreditwe-
wesen gegenüber dem Bevdllmächtigten des Landes Berlin bei der Bundesregierung; Ver-
.treter der Senatsverwaltung für Kreditrivesen. gegenüber dem Büro für Gesamtberliner
Fragen war, standen somit alle Türen offen und lnformationen zur Verfügung, Er stellt
in seinem Vorwort fest:

,,Dem Umfang und der Art und Weise der Durchführung nach steht das Berliner Not-
standsprogramm einzigartig da, Es ist bisher noch nirgends ein Notstandsprognmm
durchgeführt worden,das außer reiner köryerlicher Arbeit ,nit Spitzhacke und Spaten'
alle Grade geistiger Tätigkeit bis zur wissenschaftlichen Forschungsarbeit beinhaltete,"

Daß seine Arbeit auch für die heutige Zeit grundlegende Bedeutung hat, geht aus seiner
Feststellung hervor, die er direkt im Anschluß tätigt. Es heißt dort:

,Sollte in Zukunft in einem Notstandsgebiet, die Notwendigkeit bestehen, ein solches
Programm durchzuführen, so könnte eine Arbeit über das gesetzte Thema ein Hilfsmit-
tel für den Aufbau einer zwükmäßigen, in Berlin seit Jahren erprobten und ständig ver-
besserten Organ istion sei n. "

Der heutigen Tagespresse konnte man entnehmen, daß Berliner Stellen Hilfe für den Wie-
^'.|raufbau des durch den Bürgerkrieg im Libanon zerstörten Beirut anhand der Erfahrun-
Jn des Berliner Notstandsprogramms geben wollen.

Die Ursache der Entstehung des Berliner Notstandsprogramms war der nach dem 2. Welt-
krieg in Berlin herrschende wirtschaftliche und soziale Notstand. Durch Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen den Arbeitsmarkt in einem größtmöglichen Maße zu entlasten und da-
mit einen Beitrag zur wirtschaftl ichen und sozialen Gesundung Berlins zu leisten ist das
Ziel des Programms. So beschreibt der Autor das Notstandsprogramm in seiner Einlei-
tunq, Wir halten uns im Nachfoloenden weitoehend auch in unseren Ausführunoen imtung, Wir uns im Nachfolgenden weitgehend auch in unseren Ausführungen im

€rtationsarbeit. Ausdrücklich nimmt der Autor Bezuo auf die Erfahrun-Kontext der D issertationsarbeit. Ausdrücklich nimmt der Autor Bezug
gen der Vergangenheit und nennt dabei die Arbeitsbeschaffungsprogramme des Reichs-
kanzlers Brünung und die WPA der Vereinigten Staaten von Amerika in den Jahren 1935
bis 1943. Womit klargestellt wird, in welcher Tradition das Berliner Notstandsprogramm
steht.



,Jeder Arbeitslose - eine Gefahr

:::r:i:^y:! :,t::!ler ei nma t igen' Aufsabe. E ine Notstandnktion ähnr ichen Ausmaßes
11^l:!:: ir!!?i,*.Gebiet. däs geo_gÄpninn ,,a pitäiü-iiiieiÄü'urg"trns r*"ql:l:r,,::, 1:, n.*9h nie seseben. Ebenso schwieris war die ÄifÄii, iinen wir*.n,r,I:!::!i:r!:, *.,,9h nie geqlei. tliii inii*iä-ü)Zrc Ä;ö;;:"i;:;",';,i;i{:;:;,,i:::2"r,"",::T!f*:.1:!:!yilL1y"d!:,o,,"rä.wi,t iiirf,i-JÄi,ü. r,ot a". g".t:.:L ::l!!::t" t b y' n,vie n ise n wocnen, a i e vo rsäiniii-;;;j ;; ö' öi;b ; ;r:;;;;;isyäzu ubeßchreiten. (. . .) Als am l Z. April tgSO d-ie ArO"niÄ .Airiii* N;stendßnn1-
zu übeßchreiten. (. . .) Atsäm lZ. April tgSO im,B erl i ner N o tstandspro -gramm' begann, ahnte niemand. dati
Mi ttel n) f ina nzierte U nternchmen d::?:n:::,WMitteln) finanzierte UnternehÄen. o 

-:-:---W

iEFid-.tarh i..i.)- | , ,,-,,.,_-,; ,,1saußere und.innere Gesicht Berlins wet gehendveranoern wurcle, (. . .) sich nur das Zielzu beshäftigen.
nach', besseri

1::,:l:!:.!_::,:!:u:1,":7 sclafen. in dän v;;i";i;;d-.;;;;;;;;;':i,i,;":;;;,:i,;:-uno an-
len Hilfswerk ein produktives Aufbauwerk.,.

^r-i,1ll!..i rrl V"rfügung stehenden.Mitteln den geforderten Beschäftrgungseffekt zu
:r-1..191-Tt *"r 9: Irotwendig, die Ausführuns_tohniitensivär ÄrO"iiun .u 

-O"uärrrg"n. 
ö"_Der wurden zunächrt Enttrümmerungs_ u nd 

-C 
rünf tachenaÄeiten äJic-nqetühn. nUer UieHoffnuns, daß die Zaht der Arbeitstösen dur"t di" i Äi_i;;;;;tiJäi'üno ourct oen na-

Itürlichen Auftrieb einer Anzeichen von C"rrnarng .rfvr,"ir";ön-ilir-irtär,.f, nunnunr_
lwert abneimen würde, erwies sich jedo"tr ats u"*rürrt. ilnfüiä"r,ä'*är, o.n oi",i,
lHitfe der ERp_Kredite für die rnduitrie zur v;üs;;;;s;läi,i'ijr'i,rj:ir B€l5Drü..Egl9l$Igllglnrryerwandt wurden.
1 0

I wie sah die-situation in Berrin rm Jahre 1949/50 aus? Mehr ars 3oo oo0 Arbeitsrose und
I daswaren 15 % der gesamten Bevölkerung _ zum Veggleich **-i!",,rc + "Z im Bundes-gebiel - ware.n wie der Autor schreibt ,,eine politischä Getatf,. Ei sctrrieb weiter: ,,Die
I lT,ll1e1Al tlrgn psychotosischen unJ wirts"r,"rtiicr,en For'gen,-;üiäe aie renoenzj der Masse der Arbeitsrosen, sich ars eine besondere u-nJr*".'"-r,rä"ö Krasse zu führen,

| ä{i:l'.::*öi'l;ölt' "f @i:'I schäftigte ein Baustein für die Sichl
um die-situation eines riesigen Arbeitsrosenheeres, das-durch seine Existenz erstensLohndrücker ist und zweitens, wie_festgestellt wurde, eina pofitir"t " A"i"f,r bedeutete,muß man Maßnahmen ersreifen, ü'm air Situation H;r;r; ;;;;;. z;äiesem zweckerief im Januar 1950 der stadtkommandant Generat M""*"iiö:;;;;-r;rf Vorschlagdes_ECA Kommissars (EcA = Economic cooporation niÄinisirätiän'iä'"n oer"t"ncenERP-Ausschuß ein. Eine Reihe von ,,rur,renaJn p"iiinii"Ätäitä"ääi'ü.rri"er winschaft,,,darunter auch d€r heutige Vorsitzenäe d", rnorst ie- unä i]inä"rJr.-"rn'Äer, w"rte, coo-,ler, damals Direktor der Turbon-Ventitatoren"und npp"rui.o., ö.ä.ü.;.; ö;;ii";;; \

i von^siemens & Hatske A.c., Vorsit,gnde der eertineiä;"j.;; ";i ä;,ö."oltmächtiste
i 9:r^!yl*:i:p"!tik D€utschtand in Bertin sehörteni" oi"*. iir;Jä"'r<reis. Ats führen,Iuer_Dunqesrepuo||K ueutschland in Beflin gehörten zu diesem illustren Kreis. Als fü6rer
lde Persönlichkeit der West-Berliner Wirtr"r,rt t"r"ti"n "iräiU",iiäiäe, arcr, oe, vor,
lsitzende des DGB Ernst scharnowski uno aer voiiitzenJe i"ilr,'"i.'iiäio"ituru"ru"no",l a u f .

i Am 28. März wurde vereinbart, Berlin aus amerikanischen Mitteln eine Notstandstjei"
I hilfe von monatlich DM 20 Mio. für zunächst vier Mo;ate zu g"*inrun. Fa[s es gelin.
lsensolltemitdiesenMittetnmindestensS0O00M;;;; '"-;r;";ff i ; isen,wo'teman
I vor Ablauf.d€r vier Monate über die w"it"rue.irriguntuon ü-iiJiä vlÄanaetn. uoer oie
I ersten.zwei.Jahre des Notstandsprogramms äußerisicf, sen"t- oi. ijlrt. in seinem Lei-lstungsbericht:



Dazu ein paar Kennziffern aus dem erlten Halbiahr j g5j : Die Leistungen je Industrie-arbeiter sries von Mitte 1949 bis zum Frühiahr igsl i, Dr;;;;;i;;; rund 150 %.Mit einer Arbeiterzaht, die nur 20 % über dlm Stand von Mitt" iölölug, \,vurou "nna-hernd das Dreifache an Gütern produzien. Das Notsta;Jsprd;m-oäieote arcn anoerezweise d€r wirtschaft. Ein typisches Beispiet hierfür trt;l; B;;;i;;"ü;t, in der einegroße Zahl von Firmen nicht weiter bestehen tonnte, wenn AIJ-UiiÄ"i i. n.nrn"n 0",Notstandsprogramms erteilten Aufträge wegfallen wü;de;.

?,..:*n_r:1,*1yetche.ökonomischen. Nurzen aus dem Notstandsprogramm gezogenwurden, stettte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ieü,-als"es sich zu Oendamats geäußerten Absichten, die m.it.GAR toA-Mitteln iinin-ziJnJn-äroeitsoeschaffungs-programmeJt zugunsten einer produktiveren Verwendung der l\4ittel einzuschränken be_faßte. Das Deutsche lnstitut für Wirtschattrtorrcr,, ng ie""t n"t i iäi, ,,ö", u"tto"ur*ura
te neue einzustel lende A rbeitskraft (abzügt ich ae, "ÄpiniiAiiiüßsenunterstützung
sowie der zusätzrich einkommenden steier.- una soz'iatneÄici"iÄiääiträse) ist im Not-
:::!y,:y!f ,it etwa DM 2s00, iäh,ricn.seniiiii geiiiii,-ii"iei'zur axcnafti.
sung in der taufenden produktion je' Ärbeia*irt ,rriräiriiä" Äiü"gtr*"n, o"i"pi"tr-weise betäs.t der jährtiche produktionswei i"Äri"iti"iÄäiir' ä'tfräm"rrin", nau-s.trie zur zeit etwa über t0 000 DM. im Baiiaupi;";;;;;-;rä-;äö7,u. e, .ira d"_
le1 s9hr. ylt-wer sein, mit den Mittetn des uottärärp-iräÄäi iä"n1ur ein Drinetbß die Häffte der gegenwärtig ansesetzten Artei**iaftä iiäiiäüi' jroduktiver, zubeschäftigen. "

Daß es sich nicht um ein Sozialprogram m,handelt, kann man daraus ersehen, daß, wie
9Tj_T"l:,"-h.l_"lo:l ,,Zustebh iit aüch air aiiüiiiüülÄiiää','uär,", so"on,worden.

Ge.

9fühn werden mijssen.,, NuiEäffiit anderen Frrk lzmrrretn uno ntcnt so bt tgl Wäg
:_T:".15:ylrj::Lf tic=Fßn Nul-zen anseht, ist festzuste en, daa a"r. üeiätenoe ERp.Aus-schuß für die weitere zur Verfügungsiellung *n frllitt"Ln Ji" nutiäg"-;rä"nt" ,.i. ,r"i-senden Maße produktive Maßnähm;n i,n r,iotit"nJrpiägäli äräi,]?lin*"...

Das Programm entlastete nicht nur den Arbeitsmarkt und bewirkte auch zusätzliche
ll:::::-"1!:il"" 'nd.Einsparunsen von unter;ütz;;;;b;itägi", äääi. Bundesan-stalt für Arbeitsvermittrung und Aibeitsrosentirsoile uniäi öänäi 

-uäi 
e"rrin oi" ror,-führung.der Notstandsmaßnahmen im Rechnungsj;t lSs2ltiüä*iii l" "nd zu den hi(führung der Notstandsmaßnahmen 1952/53 bewill igte und zu den bis-

l"I"r'^T:lT:i91T,19.1:y,tterl.eisg;e Mi".iuäi"iii .riä'öidiä'ieiva'u*r poritische

daß es falsch

Absichten verfotst wurden wird i"ä"r; Z;,;;;ilö'öi,ääil# ;ä;::T,J,ä.Esheißtdort:,,Beidenführendenper.sönlichkeitänsetzt;sichdieErkenntnisdurch,
laß es faßch wäre' den widerstands*itt"n a", wÄt-a"rtiier'äLii;i*-iäs tii, "in"n urao-
l!:: t:!qi,,:n:_um vorcuszusetzen. oii,ii"i rüwüi' "iäiä]lä' iLr" u" nrro aoQ:";f #::it#i;::;#;z:;s"#,";i;:J!!""*I:ii#liJte von arßr wett anerkannte feste Haltung der

Vertrauen, daß die Verwaltung mit den öiono-mishen und sozielen probtemen fertig werden wü;de.,.

Manuef les Programm V - 9 '1'"'- WotJ""*-,
It

Die zwei großen Kreise, der im Berliner Notstand ausgeführten geistigen und manuellenArbeiten werden ,"Angestelltenprogramm" und ,,Man-uerr", Froii"rni',; g;n"";;: ö;; 
'

Vorteil des.manuetlen programmes-sei nur an einem e"tpt"i ""ig";äi;r. In Westbertinwaren bei Kriegsende ca. 45 Mio. cbm Trümmer vorhanden. Bis lum äeginn des Not-standsprogramms waren erst ca. 12 Mio_ cbm abgeräurt. gin" i"f|näf fu öeseitigung derTrümmer war nicht nur notwendig, um Seuctrenä oek;ili;;";ilä;.hrenherde zubeseitigen, sonr,ern auch für die v;;biIigt. B"r"trtfg;i;"I"ä sä*l;ä oi" Entrrümme_rungsmaßnahmen immer mehr an Bedeutung.

1 1



i Ab Spätsommer 1950 war die Leitung bemüht, das Notstandsprogramm produktiver zu
gestalten, obwohl sie die bisher durchgeführten Entfiümmerungs- und Grünarbeiten nicht

, als ,,u nproduktiv" auffaßte; auch sie waren zur Normalisierung des Berliner Lebens un-
bedingt notwendig. Die Leitung des Programms sah sich vor dü Aufgabe gestellt, in dem
beschränkten Berliner Raum ohne Gefährdung der privatwirtschaft,la sogar zu ihrer
Förderung, den geschaffenen Notstandssektoi mit SO O0O Beschäftigten auszuoauen, wo-

Die

durch sich eine weitere verflechtung mit Interessen der privatwirtsc-haft ergeben muilte.
eines Notstandarbeiteisqnterschied sich erheblich von der eines Not-

verhältnis zum
Da der als Arbeiter in N\standsprogramm Beschäftigte kein Rechts-

oder der öflqtlichen Verwaltung einging, sondern wiejeder in der Wirtschaft unselbständig Be\chäftigte einen Aibeitivertrag mit
einem

Heutzutage sind die

t

8#J":Tf"l" 
O* O"gestellten-Programms für den Senat wo en wir etwas ausführticher

Das äm 1. 10. 1950 ins Lebens gerufene Angestellten-programm sah vor, daß diese An_
geste_llten den Beschäftigungsdienststellen im Leiharbeitsvlrhältnis vom Hauptwirtschaf-

vtszi

'7

ter für das Notstandsprogramm zur Verfügung gestellt wurden. Dieses war besonders
notwendig, da sich insbesondere d,erJgql€ü'der erwerbslosen Anqestellten unaufhörlich
erhöhte, b€i einer immer größereriVerschlechterung der Altersstiuktur. Anfang 1950
waren 59 % der Angestellten über 45 Jahre alt, im Äpril 1955 stieg der Anteil auf 6l %.
Bei den über 45 Jahre alten Angestellten, waren lg5b 69 % über äei Jahre arbeitstos.
Hieraus ergab sich die besondere Dringlichkeit der Fonführung bzw. Erweiterung des
Angestellten-Programms im Rechnungsjahr l954/55. Dieses ge-lang um so besserida Mit-
tel fü_rdas Angestellten-Programm zur Verfügung gestellt wufoen,äie normalerweise da_
für nicht zu verwenden sind. So konnten auCh Säiialunterstützungsempfänger im Ange-
stellten-Programm eingesetzt werden, nachdem der s€nator für so-zialwesen ftr ieden-ver-
güteten Beschäftigungstag DM 5,- zusätzlich zahlte; desgleichen ist es auch gelungen, die
Förderungsfähigkeit (,,Förderung" ist der im AVAVG verwendete Ausdruct tt ir2u-
schuß - der Verf.) von Angestelltenmaßnahmen im Sinne des damals oeltenden S '|39
AVAVG zu erreichen und Mittel der Bundesanstalt für Arbeitsvermittiung und Arbeits-
losenversicherung zu erhalten. Damit konnten auch Mittel der Wenschaffänden Arbeits-
losenfürsorg€ (WAF.Mittel) herangezogen werden, obwohl diese nur für die Förderung
manueller Maßnahmen bestimmt sind. Um zum Vorteil des Einsatzes von Anqestellten . .
zu kommen, müsen wir zuerst die Grundsätze, die für ihren Einsatz aufgesteät wurdenf.
nennen.

Die q.fundsäJze..d ie aufgestellt wurden, für die Genehmigung zur Beschäftigung von An-
gestellten sah vor. daß die zu erfüllenden Aufgaben
al nicht zu den- laufenden planmäßigen pfl ichtaufgaben der Verwaltung gehören dürfen,
o, zusatzlcne Autgaben der Verwaltung insofern sind, als sie im öffentl ichen Interesse

liegen, jedoch ihre Erledigung in absehbarer Zeit von planangestellten nicht erreicht
werden kann,

c) sich aus der besonderen Lage Berlins ergeben oder im besonderen Interesse Berlins l ie-
gen.

Das von Anfang an die Grundsätze unterlaufen wutde, haben wir an anderer Stelle an:
hand diverser Presseberichte aufgezeigt. Die Angestellten wurden von Beginn des Not_' t2



standsprogramms als Lohndrücker und Spalter im öffenflichen Dienst mißbraucht. da
sie Planstellenarbeiten verrichteten, Die erfolgte Finanzierung aus Mitteln der Bundesan-
stalt für Arbeitslosenversicherung in Form der WAF-Förderungsbeträge waren an die
-B+qqe"Jq{9J9491!y!gger M ittel für d ie Förderunq von Noisl_andsmaßnah-
men " aes E',--n-AämIffi ers f ü r Arbe]Iaffi

..|4aßnahmm dürtm nur gefördert werden, v,Enn sie&rsiölzlklgtllbcitgßlagcALg!!,schaf .
r;:;f!gl3!!y:gg!Y!tyrtsct4lllrbetlÜsinil undln örrenttichen IiE-rCcse tie'

2. Die Förderungsbeträge

!9t!!ie!9!-449!-bestimmt . ' .
3. Ob eine Arbeit als gemeinnützig anzusehen ist, ergibt sich im Zweifel daraus, inwie-
weit ihr Träger gemeinnützige Znacke vertobL
4. Der volkswirschaftliche Wert einer Maßnahme ist nach den Gesamtumständen zu
beurteilen. Volkwirtsdtaft naniger wertvoll sowie nicht dringliche Maßnahmen (2. B.
sp.iel- und Spoftplätze. Badeanlagen u. ähnl.) sowie sogenannte Beffhäftigungsarbeite

lpnnen nicht lefördert werden.n
Der Einsatz von
ren. Bezirksverwaltungen,

Referat B des Hauptwirtschafters prüfte die
der mit Anstellung verbundenen Bedingunggn
haltsgruppe fest (was sich bis heute nicht (eänd

dem die Anzahl der genehmigten Kräfte, die

Daß es mit
Autors
der Bech

,etrctL

P * 2
Notstandsprogramm erfgfge nach folgendem Verfah-
tbehörden etc. fordertdn für bestimmte Proiekte eine

Anträge auf Gewährleistung
die leweils angemessene Ge-

übersandt, in
nd die Dauer der Bewill i-

gung angegeben sind. Die Personal, und Gehaltsstelle erteilte \aufhin einen Auftrag
an die Zentralauftragsstelle für das A ngestelltenprogramm beim lqcharbeitsamt lV aian die zentralauftragsstelle für das Angestelltenprogramm beim
Zuweisung der Angestellten. Dle von der Zentralauftragsstelle b
arbeitsämter wiesen nunmelr arbeitssuchende Angestellte der parbeitsämter wiesen nunmgrr arbeitssuchende Angestellte der persona\und Gehalts-
stelle zu, die diese Kräiy'einstellte und sie bei den Beschäftigungsdien\tellen einsetz-
te. Dieses Verfahren ig6is h6ute gleich geblieben, lediglich für-deri Hauptirirtschafter
fungiert jetzt der Sedator für Arbeit und Soziales.

lV auf
Fach-

nicht weit her war, geht aus dem eigenen fapitaiai( '
arkeit von Arbeit hervor. Er schreibt:,,Die Erkenntnis

Xlt
7' , 'der Arbeitsverhältnie

tm noßrands?rogram.ifilrtallTTte Gestaltung des Einsatzes der Notstandskräfte von
eminenter Bedeutung." Er schreibt weiter i ;,Entsprechend Art. l2 der gerliner Verfas_ i

1 ?  I' - 1

l

Freiwillige Zwangsarbeit I

tä;t:;;* :Mw;;::"t; Ai;:;; ß il it Ät!,üi f{,#,i"T l, i,",i#! f,! iii +.
0e nach dgr.ia@iggü9!9_@lp!4gaseit Beginn des piogramms beenders beachtet
werden. Die im



t:

W$l;::lT:|är,:"#":,i,:t,:,yl!,#;:,;?,suchender den status eines unfreiwittig Ariei*tosen und iämitüi aint, ai" n, ai" ar-
?:tr:t:-y:.!:y.l1f!:!en Ehrichwnsei des st"ate" "ntsi,iiiiiünii'0"*,a","n trgetn Ansprucn zu nehmen. Demnach is.t.arbeitslos, wer berufsmäßig überwiegend als Arieit-
:1!!:i:?t:c-ry yil pftest. aber vorübersehena nicnt in einen a"iäaiiigänssverhätt_
nß s.ent und stch ats Arbeitsuchender gemeldet hat.
Mit der Meldung aß Arbeißuchender erwirbt der Arbeitslose das Reht, die Einrichtun-gen der Arbeitsämter ftjr die vermittlung eines Arbeiaplatzes ii a,üiäcn zu nenmii,und, nweit ihm kein Arbeitsplatz nachiewiesen werdön kann, eriiiSi er aas Aecnt auf
4!!!!!3!!!!WnC. wetche Art von Unter\tützung er fordern kann und in vEtffiia4nehängt von in seiner Person begründeten Merkmalen ab. lWelch eine Sprache!! d. Veö.)

I Es kommen drei lJnterstützungsarten in Frage:

,.(4) Werden nach den
gcfördert, s kann der

Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 öffentliche Notstandsarbeiten
V.erwal tungsausschuß des Landesarbeitsamts eine obere-Grenzl

in Bertin v6_�2s.4. 1949

seine
Vercoer1 9

!:"'"'d:lffi:i?fiiIilt
:^TT-1":*,.1!Träche, kann er nicht "i"r""ä." iri öö"a-üeVä"i]ü[", oi" zu.rto.n
5::,1,:;"1LXy::'::"^.^l^t":t unt uie srch iüide" riirr,ri,,arli G.""t;i"T;Nu'"ilffii,;
3::it::11::"1'.::.T":Ls:l_"jg:ll:ui".b.'tr;;;;;i; säiir'iliään,s,und,au"über Voraussetzun_g, Ariund Maß deiöffentlcrren FJÄig€ "ääi'd.'r'gsr (!) fotgen-des,^und damit steltt sich auch ein Bezug,u 0"'. heut" uoiiiÄü"na-"n'iut." o"o"n n,oezug zu qer neute vorherrschenden Hetze gegen Ar-beitslose als,,Krücken, Nulpen, Nieten,;rna ,,urO"itrr"f l"uä i;;;;1;;;;"r.
5 13 lautete: ,,Bei Arbeitssheu oder unwirtschaftlichem

die Fürsor-

\ oer
\ i 4

auf das zur zu
Maß
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Und daß dem Arbeitgeber ia keine Verpfl ichtungen entstehen - wird mit Hilfe der Ge- i
richte fol€endes vorgenommen. Der Autor schreibt: ,,Da das Notttandsprogramm über- l
wiqend mit öffentlichen MitEln finanziert wird, liegt die Vermutung nahe, daß die be- 1
schäftigung als Notstandsangestellar öffentlicher Dienst ist."Und als im Jahre 1952 i
ein ABM -Angestellter vor dem Verwaltungsgericht Berlin festgestellt haben wollte. daß I
ihm als Beschäftigten im öffentlichen Dienst sein Dienstherr bestimmte Vergünstigun- I
gen, wie für die Festbeschäftigten zu gewähren hat, stellte dieses Gericht fest: Daß ,def I

)Hauptwirtschafter nicht mit dem Senat von Berlin identisch (ist)- Körperschaft, Anstalt I

aj::i!:'trf"i";:li:"1:l;":lT1;::ä:;,!"::!:,f:Hi;i;i!",{:i;::f:lf:,*t;,T:", Ju,rtige lnstitution zur Erlangung der Rechtsfähigkeit eines Gesetzes oder einer J@'' \
ien Ermächtigung, die hier nicht gegeben iit, bedarf, DJ_dat-l@faLdspeSram!\ , \
he.rcil nl-alf vor.lfberqqjle+de. Uaßnahne ge.4acht ßt, wilt und k?lln sich Ber' tL? f\lourcn cue Etnsteuuno crer Notstanosanoeste ten tn cter otercnen wetse Dtncten- v I I I..._'

Man sieht damals wie heute wird mj1 [ilY-e {erlqmu-tbqgkgil und unter Ausnutzung der

gesetzlichen Ermächtigung, die hier nicht gegeben iit, bedarf, Da das Nots

Somit werden damals wie heute Arbeitslose mit Hilfe des sogenannten ,,Dienstverschaf.
fungsvenrages" wie moderne LobDkb{g\vom öffentlichen Arbeitgeber verschenkt.

Welche außerordentliche polit ische Funktion dieses Notstandsprogramm im-Kalte!
trdeg:'hatte wird schon daraus ersichtlich, daß GARIOA für dove;nment an?Tä[i-ef
in Occupied Areas steht;zu deutsch = Verwaltung und Nothilfe in den besetzten Gebie-
l:en. ,.GAR IOA-Mittel sind dieienigcn Dollarmittel, die von der Begierung der Vereinig-
En Staaten üler d:s Heele:nililterium zur .Vertügung 

ggstellt 
.werden, um in den be-

setzten Ländern (Deutschland, Osterreich, Japan) die ertorderlichen Aufwendungen zu
decken." So die ,,E RP-Fibel" des Bundesministers für den Marshall-Plan aus dem Jahre
1e5o' 

kÄ,ä"4e /rr"L-1.4'ttu-?r.v
Parallelen

fVelch erschreckende Parallele zur heutigen Zeit zu ziehen ist, wird daraus ersichtl ich,
daß der derzeitige Senator für Wirtschaft vehement für die Streichunq der Lohnsummen-
steuer eintritt. Dies war schon im Jahre il95O für Notstandsarbeiten riorgesehen. lm Ma-
gistratsbeschluß Nr. 1315 vom 25. April 1950 heißt es unter lll: ,,Das Landesfinanzamt
Groß-B.trlin wird ermächtigt, die Lohnsummensteuer, die auf die Lohnsumme der bei
den N otstandsmaßnahmen für Sonderproiekte eingesetzten A rbeitskräfte entfä I lt aus
Bi I I igkeitgründen zu erlassen. "

Eine weitere interesbante Parallele ist zu ziehen, seit die Angestellten im Jahre 1976
begannen die öffentlichkeit auf die Pfoblematik des Arbeitsbeschaffungsprogrammes
aufmerksam zu machen um den Zwangcharakter dieser Beschäftigung zu enthüllen, plant
der Senator für Arbeit und Soziales, wieder die Schaffung eines Prüfdienstes. 1952 hat
der Prlifdienst folgende Aufgaben gehab

Man sieht damals wie heute wird mit HilYe der Zumutbarkeit und unter Ausnutzunq der I
winschaftlichen und sozialen Notfag8?66*6biiKKffien der Einsatz in Arbeitibe- i
schaffungsprogrammen aufgezwungen. Juristisch v€rbrämt wird es so wie es auch der | . l
Autor ausführt: ,,ED *prechend 5 90 AVAVG ist der Arbeitslose zur Aufnahme einer ll I
Arbeit verpflichtet, will er sich nicht für die Dauer der auf die Weigerung folgenden vier ll I
Wochen des Anspruches auf die Arbeitslosenunterstützung begeben. Da sich aber die I I I
Noatandsarbeit nicht von anderer Arbeit grundsätzlich unErscheidet, ist er äuch ver- I [ |
pflichtet, Noatandsarbeit auszuführen." , I 1

arDeflsgencnt tserffn ste te Test, oats ,,oas ArDetßvernatnts somtt MerKmate @ufweßtt /,
die in starkem Maße denienigen des (im Arbeitsrecht bekannten) Leiharbeitsverhältnis- +
ses ähneln.,, ____-___,__-l=_J=

7
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I ,,uer rrufdtenst nat tnsbesondere dietzwebkdntsprechende Verwendung der Nots{anü-
\ prognmm-Mittel zu prüfen und darauf zu achten,daß das Kontrollsysiem der l.lnter-
I wirtschafter lückenlos gestaltet wird. Damit soll erreicht werden. daij der öffenttich-
I f-it kein Anlaß zu.negativer Kritik am Arbeitsbeschaffungsprognmm gegeben wird,
l/)dte ungunsttge Wirkungen auf die Gewiihrung von Gegenwertmitteln haben könnte.,. Es
,,/ ist zu befürchten, daß mit Hilfe des prüfdienstes der Senator für Arbeit und Soziales die
f berechtigte Krit ik, der in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Einqesetzten unterdrücken

t f l i l l  und damit an die_Praxis der.frühen Jahre des Notstandsprogrammes anknüpfen wil l.
1 fDie Richtl inienvom 1.2. 1956 lauten unter Absatz 2:,,Esdürt7n nur solche iersonen' 
I Pur Einste ung kommen, an deren demokratischer Haltung kein Zweifet besteht.'.

i  Zum Abschluß möchten wir noch diesen Hinweis geben. Bei Beginn des Notstandspro_
I gramms wurde.vom Autor festgestellti ,,Sicher bewirkte hier das Notstandsprogramm
, eine Senkung der Betriebskosten und es konnte so eine Mehrbelastung der Allg-emein_

heit mit sonst zwangsläufig notwendig geweenen Gebührenerhöhungen vermieden
) werden." Diesstellt er im.Bezug auf den Einsatz von Notstandskräftin bei den Eigen-

betrieben. Gas, Wasser und BVG fest. Es ist sorqilcu befürchten, daß der Senat zuiätz-
lrch zu seinen unverschämten Gebührenerliöhungen den Einsatz von ABM-Kräften in denl

I Ergenbetneben vorbereitet. \

I Mit.welcher.gesetzlichen Grundlage das ABM-programm heute verbrämt wird, soll im' nachfolgenden Kapitel aufgezeigt werden.

WENFöRDERT DAS ARBEITSFORDERUNGSGESETZ?
ABM.- permanenter Rechtsbruch des Arbeitsfördenrngqesetzes (AFG)?

den entscheidenden Paragraphen daraufhin an:

(2) Arbeiten, die im öffentlichen z liegen, kdnnen durch die Gewähruno von
gefördert werden, wenn die Arbeiteisont

Die Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung werden in Westberlin und Westdeutschland ein_
heitlich nach.dem Arbeitsförderungsgesetz geregelt. Dieses Gesetz wurde l g69 erlassen,
parallel zur Umbenennung der Bundesanstalt für Arbeitsverm itt lu ng und Arbeitslosen-
versicherung in Bundesanstalt für Arbeit, Daß sich damit mehr als nur der Name verändert
hat, werden.wir später aufzeigen. zunächst zum AFG und den für die Arbeitsbeschaf-
rungsmatSnahmen entscheidenden paragraphen.

Wir h€ben untersucht, welche Au$/r,/irkungen die AB-l\4aI3nahmen haben. Wir haben fest_
gestellt, Nutznießer dieser Maßnahmen isi hauptsächlich der Westberliner Senat. Er ver-
fiigt durch das ABM'Programm über außerordentrich rechtrose Arb;itskräfte, die er ars
Lohndrucker und Spalter gegen die Int€ressen der festangestellten Beschäftigten im öf-Ten tchen Dtenst einsetzen kann. Entspricht nun eine derartige Handhabung des ABM-Programms den Buchstaben des Arbeitsförderungsgesetzes? Otei wird in westberlin
l-1s,1,!n/l gntqeSl aen _Bestimmungen des AFG ge-handhabt? tst das cesetz eigenttich
rm Interesse.der Betroffenen gemacht und wird nur falsch angewandt? Sehen wir uns

Zuschüsen an die Träser der
Umfange

(3) Bevorzugt zu fördern sind Arbeit, die
1- die Voraussezungen für die Bachäftia
fen, insbesondere die Folgen von
wick lung auszugleichen' oder

sind,
Arbeitslosen in Dauerarbeit zu schaf-

oder der techniffhen Ent-



; l tokollder Vorstandssitzung dieses Instituts vom 3. Dezember zu entnehmen ist, hat der
-Vorsitzende, ein Senatsdirektor Werner Müller. zugesagt, .daß dem lnstitut für 1977

vermehrt gute Kräfte aus dem ABM+rogramm zugeteilt werden " (ebenda)

2. struktunetbessernde Maßnahmen vorzubereiten, zu,ermöglichen oder zu erganzen
oder
3. Arbeitsgelegenheiten für langfristig aä'gtttl*" a/t"t" arü€ itnehmer zu schaffen."

Dieser Text ist ein Gummiparaqraph. Jeder kann ihn sich so zure€htziehen, wie er ihn
gerade braucht. oasfr66äü-na-ire für den senat. Denn was im ,öffentlichen Inter-

vom Interesse derjenigen, die Arbeit zu vergeben hOben.JträfThfTiGfgss66esteht in der
Regel darin, Arbeitsk;äfte möglichst niedrig zu enilätr-nen und sie dafür möglichst viel
arbeiten zu lassen. In diesem Sinne fördert das AFG nicht nur bezüglich der Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen Arbeit. Auf Grundlage seiner Bestimmungei-werden den Kapita-

esse" l iegt, bestimmt er ohnehin. Und klarzumachen, daß gewisse V

So verhandeln
Abteilungs- und V zwischen Rationalisierung

und ABM-Kräften mittlerweile auch ganz ungeniert und offen. In dem Protokoll einer
Mitgliederversammlung der Stiftung ,,Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen" im
Februar 77 heißt es dazu in der Diskusion zur Personallage:

,,ln den vergangenen vier Jahren ist versucht worden, durch innerbetriebliche Umorgani-
sation diese Liicken (enßtanden durch den Nullstellenplan, d. Vert) zu schließen. Wen'
volle Hilfen waren und sind dabei die Käfte aus dem ABM+rogramm . . . " Wie dem Pro-

Bemerkenswert ist weiterhin, daß in den obengenannten Paragraphen des AFG von den
Betroffenen, den Arbeitslosen, nur in zweiter Linie die Rede ist. !.rnd selbst dort ist
ihr Interesse, nämlich einen festen Arbeitsplatz zu finden, nur äußerst vage berücksich'
tigt. Das AFG geht vom Interesse der ,,Arbeit" aus, was nicht anderes heißer! tg!!.gb

e igner E inarbe itu ngszuschüsse, Mehrkostenzuschüsse, E ingliederungsbeihilfe, I nvestiti-
onszuschüsse etc. gewährt. In all diesen Fällen öffnet ihnen das AFG direkt den Zugriff
zur Arbeitslosenkasse,

In Westberlin kommt der staatl iche Dienstherr über das ABM-Programm in den Genuß
dieser Gelder. Und das geschieht offensichtl ich in vollster Harmonie mit den Buchstaben
des AFG. Obendrein beispielhaft, wie den Worten des ehemaligen Bundesministers
für Arbeit und Sozialordnung, Walter Arendt, zu entnehmer isti ,,Die Art, wie der Sena-
tor für Arbeit und SozialeE in Berlin das lnstrument der Förderung von Maßnahmen für
Arbeitsbeschaffu ng hand habt, ist vorb i ld I ich ". ( lN )
Worin diese Vorbildlichkeit im Umfang mit dem Instrument, sprich mit den Arbeitslo-

dlsen besteht, läßt am deutlichsten einer der leitenden Verwa ltu ngsd irektoren der Bundes-
-anstalt für Arbeit, ein gewisser Dr. Werner Hoppe, erkennen, wenn er schreibt:

derung von allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung aus Mitte
salt (ABM-Anordnung) vom 2. Mai 1972" bestätigen diese Annahme:

(l ) Die Maßnahmen müssen den ieweitigen'f iora"rrirnn a", Arbeitsmarktes Rechnung
, l
I

,,Die ABM haben sich während des Koniunkturrückganges erneut als elastisches Mittel
der Arheitsmarktpolitik bewährt." (in: Zeitschrift für Sozialhilfe 8/76 S. 304) Schon

ä::li?:l ä"Y:T""ixlä::3;:;
des Gesetzgebers, und der Bundesanstalt für Arbeit keine großen Differenzen.bestetE+_:g
können, .,Die Anordnung des Verwaltung'rats der Bundeenstalt für Arbeit über die För-
derung von allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung aus Mitteln der Bundesan-



r-

tragen und sollen ihn in sozial- und wirtschaftspolitisch erwünschter Weise beeinflus-sen.
(3) Die Maßnahmen so en die wirtschaftsfördernden und strukturverbessernden planun
gen des Eundes, der Länder und anderer öfrentticher Stitäi)ginräiira ,n aiornPla nungen abgestimmt werden,,,
Halten wir fest: aus Versicherungsbeiträgen der Arbeiter und Angestellten (wir sind ne-
li:ll,1r:lr.ll""n,j1! ar,e sosänannte-n nrueitseoerbeiirile .ui öo-.iulu".ri"r,"rrns
gi.".l1ltLl *." qT.Arbeitenden seschaff"nu w"rd;indti;;Jiiä"ä-rliär"nrt"rt iü,Aroerr ore slaaurchen und privaten Arbeitgeber. sie tut dies zu Lasten der versichertenund auf dem Rücken der Arbeitstosen. Siikann dies ;;, ;;"iä.i;;;; ium einen, weild ie.B undesanstalt auch personelr sehreng mit ihren Nutznießern verzahnt ist, so sitzenin den.Verwa ttu ngsorganen der Anstatt üertreter der ü;;;;;;;;;;'staares und derGewerkschaften, zu je einem Dritrel. Eßtere m;io;isie;;; äiri i  i i ir!äLrni.".
Zum anderen gelingt diese polit ik mit Arbeitslosen aufgrund des rasch angewacnsenen
lP"-itl:1.1h:*r:. Dies erteichrert den B*kti d;inzäne!Ä;"ürrosen. o"nn "r_

sind Praktiken wie sie Oas 4qu;ft-gEEmTarllCllt 
-\

zu be-wegen, wenn ahn Gesetz ihn Dererlei Gesetze und ge-setzliche Vor_schriften haben sich fotgerichtig para'et zu J";;"id;; Ä;;äil;;älen sprunghaft vermehrt;

Itsstrukturgesetz - Vrrs€äir{urqglcrzlm,,rbarkeitsK!4ulgl. k i
nung zur der Arbeitsauf nahme,, -

l ichen
.-f^:i:?:!it".t!!rs "*, Erprobuns .e.iner berufrichen Eisnuns kannen äie ertäiFeststellung oder

r v  / b  -

1977 -

I
derlichen KoEten bis zur Dauer von ui"i w*nen üi"riiÄÄä'üiää,."*"n, si"n aieE isllllssfesßt:t tu,nq f b ei ne Arbeitsau fna n.i "üi.tiiiJö' "äiü.' :, "
- Anoerung des Arbeitsförderunosqesetzes
- Verschärf ung der Zumutbarkeitsllausel

f j- 
Errrunrung oes Arbeftsdienste für jugendliche Arbeitslose ,,pfl ichtbilduÄosiahr1,. f

\ lil:liqft Hi ti1"i #:[xim,,Hffi ",
tn:y::d_::T:^tärft. Das ist auch de.r Kern aer ,,nrbeitsburJ"ffuiäi."s""r,men,,. mit

- Kürzung des Arbeitslosengeldes, Höchstbezugsdauer 11 Monate- Anrecnnung der Sperrzeiten auf die Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld 2Einführung des Arbeitsdienste für jugendliche Aöeiü;;; ,,üii;;;

denen ansebtich - so die Bundesresierung :ä;,;'lr[eilsior"iöiüljiääpr w"raen sotr.

Welehe Arbeit ist zümutbar?
Genaugenommen iede. Der Arbeitslose hat weder das Recht eine vom Arbeitsverm itt lerangebotene Arbeit abzulehnen. die niedriger.emlohnt wird als sein Ärbeitslosengeld zudem zeitp_unkt alsmacht, noch wenn der a.u"iirpr"l. ." r,tlää .niiäini'irr ,no ir,n rtun-dentange Fahrzeit kostet - noch wenn die Arbeii nicht ieine; ;;i;;;i;; Fähigkeitenenlspricht. Lehnt.erdennoch ab, riskiett er gespern,, *"iU"n, rnättt länn oies mehr-m-ats passien schließlich gänzlich aus der Arbeiislosenversict "rüng rau;ewort"n zu w".den.

Für die Einweisung ins ABM+rogramm spielt die
Damrt hat das Arbeitsamt die Handhabe eine_nA
die
l 8

große Rolle,
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Betrachtet man die gegenwärtige Einweisungspraxis der Arbeitsämter, so ist nicht

ler Seite

Schwervermittelbarkeit nicht so eng auszulegen. lm Geqensatz zu den Standardorooram-
it'rerE

von
ben.Das mag für die seii Jahren laufenden Standardprogramme zutreffen. In den ioie-
nannten Sonderprogrammen ist es jedoch nicht der Fall. Vielmehr betont bereits zit ier-
ter Verwaltu nqsd irektor Hoooe von der BA- daß es anzUsrrphcn cci dcn Rdri{r.tarter Verwaltungsd Hoppe von der BA, daß es anzustreben sei, den Begriff der

. Hoppe

Qatz organisieren soll.

,,Diese Förderungsmaßnahmen kommen insbesondere für arbeitslose Angehörige von Or-
qanly,tlons-, Verwa ltungs- u nd B üroberufen sowie Warenkaufleuten in F rage.,,- laa}s.303)
Der Westberliner Senat leistet Hoppes Ratschlägen bereits Folge. Er plant eine senats-
eigene Prüfungskommission einzurichten, die einen qualif ikationsgerächten ABIV-Ein-

.1

ABM _ EIN SCHBITT ZUM ARBEITSDIENST

ABM sind soziale Maßnahmen. Zum Nutzen einer beträchtl ichen Zahl von Arbeitslosen
und des Gesamtwohls dieser Stadt. So etwa lautet die propaganda des Westberliner Se-
nats, Wir_haben versucht aufzuzeigen, wie es um diesen in de-n ,,Medien,. vielgepriesenen
,,Nutzen" tatsächlich bestellt ist. Wir haben gesehen, das ABI\4_proqramm isti in ttt i ttet. I
um Lohngelder für den öffentl ichen Dienst einzusparen, Folgen dei Rationalisierunq zu I
verschleiern, die Arbeitslosenzahlen propagandistisch aufzupälieren und fubejtslosi I
.etzwa4Sgt9l!"+--srgqhj_E4. Erziett weräen diese ,,Nutzeffekte', du.cti?i6iffiä- | o. LsammenarDett zwrschen der Bundesanstalt für Arbeit bzw. den ieweil ioen Arbeitsämtern 

' '
und dem Westberlin€r Senat. Ausgenutzt wird von beiden Seiten die gioße Reservearmee
von Arbertern_und Angestellten ohne Arbeit. Wozu? Das stand im Landespressedienst,
der ohnehin nicht gelesen wird.

.,Ziel des ABM-Programms ist es, den angesprochenen personenkreis mit neuen Arbeits-
y"h\lf"., u:!tp.!.t au machen, um durch Erschtießung neuer Beschäftigungsfelder die

sEigern.,,

Die Arbeitslosen sollen im ABM-programm damit vertraut werden, rechtlos hin- und her_ t

d:',f,T:""1,,1äfffl?h"Ti:l'i,yf:i;:;i'ff:lii: ru,"?ffl:Tffäi;:l:::J::[ä,"*;' I
werden' Genau sorche Arbeiter und Angestelten wünschen sich die privitän r'na titt"niri- I
chen Arbeitgeber. In der Krise, wenn das Arbeitsrosenheer anictrwirti, weir in den Betrie-
ben rationalisiert wird, ein Teil der Kollegen auf die Straße fl ieqt und aus dem int Be-
trieb verbleibenden Teir mehr Arbeit ausgepreßt wird, haben siä es reichter diesen wün- ,
schen nachzukommen. Gegenwärtig verschafft ihnen die Bundesreqierunq über ihre so- I
genannten Programme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit _ Arb;itsbe;chaffungsmaß_ Inanmen - Zugang zu Geldern der Arbeitslosenversicherung und zu einem nahzu uner- I
schöpflichen Reservoir an bil l igen und zwangsweise wil l ige; Arbeitskräften. | ,

3 ,.'l
um srch rm Fa e der Arbeitslosigkeit nicht für einen Hungerlohn verkaufen zu müssen, I

1 9  \
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und auf diese Weise die Konkurrenz untereinander zu schüren, keinen Druck auf den
Lohn aller Arbeitenden auszuüben, zahlen die Arbeiter und Angestellten auch heute
noch einen beachtlichen Teil ihres Lohns in diese Versicherungskasse ein. lhr Ziel ist
es dabei, für die gesamte Dauer der ev€ntuellen Arbeitslosigkeit durch ein ausreichendes
Arbeitslosengeld geschützt zu sein.

Dor Streit um den ,,Leistung{edanken"

Wie wir anhand des AB[\4-Programms kurz aufgezeigt haben, haben die Bundesanstalt
für Arbeit wie die Bundesregierung über den Verwendungszweck dieser Gelder eine andr
re Auffassung, Sie greifen damit den staatl ichen und privaten Arbeitgebern unter die
Arme, was diesen gleichermaßen gut gefällt. Den Arbeitern und Angestellten aber nicht,
denn es ist Plünderung ihrer Lohngelder. Um derartigen Mißbrauch, wie er beispielsweisl

I durch das ABM-Programm in Westberlin getrieben wird, gänzlich Einhalt zu gebieten, isj
I es unvermeidlich, daß sich die Versicherten dafür einsetzen. daß die Versicherunaskas-
lsen wieder von ihnen selbst verwaltet werden.

\"

WAS WOTLEN DIE ABM.ANGESTELTTEN?

Wir wollen einenj$Erylqgigpl-atz- und einenlqhn-mitiem wir ohne Existenzelgq!
leben kOnnen. Unsere Ziele sind einfach nur schwierig durchzusetzen. Diese Erfahrung
haben wir gemacht, als wir 1976 begannen, unsere Lage ausführlich zu beraten und erst€
Forderungen zu erheben.

Ausgangspunkt unserer Aktivitäten waren die Tarifverhandlunoen 1976. Wieder einmal
, sollten die A Bl\4 -Angestellten, die eh schon für Niedrigstlöhne ärbeiten, noch weniger er
I halten als die Angestellten im Offentl ichen Dienst. Damit wir nicht die Lust verlieren,
i uns einen festen Arbeitsplatz zu suchen, wurde uns zvnisch vom Leiter des Referats
I l l l  D vom Senator für Arbeit und Soziales, Grebe entgegengehalten.

Mit unseren Protestaktionen konnten wir uns nicht durchsetzen, erreichten aber, daß dir
Verhandlungspartner - der Verband der Arbeitgeber der öffentl ichen Dienste (VAdöD
und die Gewerkschaften öTV und DAG - die Unhaltbarkeit unserer uralten Tarifver-
träge öffentl ich bestätigten und sich bereit erklärten, im Herbst 76 darüber zu verhandel
Auf diese Verhandlungen haben die ABI\4 -Angestellten ein rundes Jahr gewartet. Sie
wurden beständig verttöstet und getäuscht. Bei diesen H inhaltemanövern haben die Ge-
werkschaftsführungen der ÖTV und DAG eine besonders traurig Rolle gespielt.

Die AB M -Vertrauensräte (die gewählten Vertreter der ABM-Angestellten, d.Verf.) wur-
den im Spätsommer 76 aufgefordert, ihre Forderungen aufzustellen und den zuständi-
gen Gewerkschaftssekretären Wahl (öTV) und Selle (DAG) zuzuleiten. Das geschah zü-
gig. Wir arbeiteten für die ,,strukturellen Verhandlungen über das ABM-programm,, einer
Forderungskatalog aus, dessen Kernstück die Forderung nach Streichung der unteren
Vergütungsgruppen a, b, c, - Einheitsvergütung d war. Damit stießen wi; bei den Gewerl
schaftsführungen und dem Senat auf heftigen Widerstand. Sowohl die Bezirksleitung der
öTV als auch der Vorstand der DAG weigirten sich, diese Forderungen zu verrreren.

tBeide sahen darin einen !gstoß gegen das ,,Leistungsprhzip-.
.- --_---:t-_--:':--- 

-

I -Ltne gteiche Vergütung für alle widerspricht auch dem Leistungs- bzw. eualifikations-
I prinzip, welches wir in allen Eereichen anstreben und auch befürworten. Dies ist ein ge-
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werkschaftlicher Grundgedanke, der seit G ndung des DGB zielstrebig vertobt whd.
Wenn wir für die ABM-Angestellten eine einkeitliche Vergütung fordern, würden wir
unsere bisher durchgeführte Tarifpolitik selbst in Frage stellen und unglaubwürdig ma-
chen. Diese von Euch angestrebte Tarifpolitik würde auch langfristig eine Veränderung
unseres Wirtschafts- und Genllschaftssystems nach sich ziehen, weil dadurch jeder Be-
schäftigte unabhängig von seiner Ausbildung und Aualifikation irgendwo eingesetzt
werden kann. Wer hat dann noch lnteresEe an qualifizierter Ausbildung und Tätigkeit,
wenn.ieder weiß, daß er trotz unterschiedlicher Tätigkeit die gleiche Vergütung erhält.
Die ÖTV lehnt diese Nivellierungspolitik ab, und wird auch ii Eurern Bereich iine der-
artige Tarifpolitik nicht beginnen." lschreiben der öTV, Abteilung Senatsverwaltun-
g e n  v .  3 1 .  1 .  7 7 )

Die ABM-Angestellten waren und sind nicht der Auffassung, daß die Forderung nach
einheitl icher Vergütung das bestehende Gesellschaftssystem, was auf Lohnarbeit beruht,
wesentlich aus den Angeln heben könnte, Wir l ießen und lassen uns von dem Gedanken

. leiten, daß wir neun Monate in einem besonderen ,,Arbeitsverhältnis" stehen. Unsere

lLeistung" 
besteht darin, daß wir größtenteils im öffentl ichen Dienst den erkämpften

Löhn für planmäßige Arbeit drücken. Gegen diese ,,Leistung" sind wir und verfolgen des-
halb.das Ziel. für eben diese Arbqiten tarif liglg!ilg[$-?u Wgt{el:_tusterngJjJgltrzu-

-{sr!g!.-

Der Senat hat andere Ziele. Des,wegen wird es uns wenig voranbringen, unsere Interes-
sen ihm gegenüber nur in Form von Bitten zu äußern. Wir müssen sie durchsetzen und
dazu müssen wir uns gegen den Senat zusammenschließen. Das erleichtert die einheit-
l iche Vergütung, weil sie die Spaltung in verschiedene Lohngruppen, die Konkurrenz
untereinander um ein paar Mark beseitigen hilft. Keineswegs ist es so, daß wir damit ge-
gen die Prinzipien des DGB verstoßen.

Uns ist bekannt, daß im Hamburg beispielsweise bis vor kurzem ABM-Beschäftigte nach
einer einheitl ichen Vergütung entlohnt wurden. Zudem hat uns der zuständige Gewerk-
schaftssekretär der ÖTV, Detlef WAhl bei anderer Gelegenheit schrift l ich versichert,
,pine Mindesvergütung aller ABM-Angestellten nach der Gruppe d halten wir für sehr
begrüßenswert". (Schreiben v. 8. 12. 76) Und wir haben die Erfahrung gemacht, daß
unsere gewerkschaftl ich organisierten Kollegen im öffentl ichen Dienst durchaus Ver-
ständnis und Solidarität für unsere Forderungen zeigen, wenn sie damit konfrontiert
werden.

So hat uns die ÖTV-Betriebsgruppe Dahlem en der Freien Universität bereits im ver-
gangenen Jahr unterstützt:

, .,Wir Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Oienst verurteilen, daß die Kollegen
Ützt mit 74,- DM abgespeist werden sollen. Wir wissen, daß dieser Abschluß dazu die--nen soll, die ohnehin schon rechtlosen Kollegen noch mehr von uns abzuspalten, um sie

dann noch leichter gegen uns ansspielen zu können, Wir sehen, daß der Senat mit Stel-
lenstop, Rationalisierungen und Stellensteichungen einerseits und dem sich ständig stei-
gcrnden Einsatz von ABM-Kollegen andererseits im öffentlichen Dienst das gteiche Ziel
vertolgt: die Auswirkungen der Kdse sollen auf den Rücken der Arbeiter, Angestellten
und ABM-Angestellten abgewälzt werden. Den ABM-Kollegen kommt dabei die Funk-
tion der willfährigen Lohndrücker zu, Vom Arbeitnmt in das programm hineingezwun-
gen, sollen die Kollegen jetzt für einen Hungerlohn von durchschnittlich 1250,- DM
brutto, der zum größten Teil über die ,4rbeitslosenversicherung aus unseren Lohntüten
bezahlt wird, Planstellen-Arbeiten ausführen. Dagegen protestieren wir!'
(Brief der Vertrauensleuteversammlung der öTV-Betriebsgruppe Dahlem an der FU an
den Senator für Arbeit und Soziales vom 16.6. 76)
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lm Gegensatz zu diesem wachsenden Verständnis für unsere Lage machen die ABM-AIgestellten mit den cewerkschaftsführungen die Erfahrunj, äaA iie imäe, weniger oer€sind, sich Jür unsefe Interessen einzusetzen. Obwohl ,icf, äinig" nBM.üertrauensräte aG^ewerkschafter dafür eingesetzt haben, itrre fofiegen für äi. !ä*ä[r.'fl"ftf i"f,. Org.nisrerun9 zu gewinnen und damit auch Erfolgu erzielt haben. Dör Sekretär der Abteiiungsenat der öTV, Dettef waht, schätztties orieniicrriiictr;;;;;: ;;;;;"rr"rrien auf dlVertrauensräteversammlungen trotz trühzeitiger Einladung kaum noch und hat kürzlicerkrärt, daß_er künftig überÄaupt "i"t't r.r,i ä^"r,"N.nääö'ö i"iii äi" r.ritu"rt.nlungen j977 aufgestelte Forderung nach 175 Mark F;rtg.rtür'i.,;; er ebenfarsntcnt vertreten-

Ein ,.akzeptabler" Abschluß und seine Folgen
D ie-Gewerkschaftssekretäre Wahl und Selle,einigten sich mit dem Senat darüber, denABM-Angestettten tedistich die tumpisen s,s %;uiuö;eÄ;n, vä,riüiäuosgero ,naweiteren urraubstagen wie sie der Tarifabschruß für d-ie Ber"i'ait-igi; ä-", oif"ntri"h.nDienstes beinhaltete. kein Wort. oazu-der. Kommentii a"r-6äi',i;iiÄ*nxr"nticu,lu nserer Du.rchsetzungsmögr ich k eiten fü r d iesen b "üi"n-i" i", ii'äiesin eoscntu n ntak zeDtabel".

_D-i11?M,-Ansestellten nicht. Sie organisierten als protestaktion gemeinsame Betriebs-v_ersammlungen aller AB l\ l -Angestellten am 6.5. im grnst-neutei_SaaL. öer Senat versuLc ursse oerneDsversammtunoen massiv zu behindern. Der Leiter des Referats l l l  D vonSenalor für.Arbeit und Soziaies, Grebe, wi", ai" iersonafrtiff"i oü g'i ir,roi.n",rr"ft",
an, den ABM-Angestellten telefonisch Geldabzug oder solai f(inaig;; anzuorof,en,wenn sie besagte Versammlunoen besuchen sollt;n. Obw;hl die AäMiAngestettten derartig unter D-ruck gesetzt wurd=en, isr es dem senat "i.r,t iJ*i"", äiä äetriebsversamrlungen gänzlich zu verhindern. Am 6.5. versammelten sich im Ernst_Reuter-Haus ca.200 Kollegen.

l l Der.Sonat reagiene auf diesen Schritt, indem er seine Drohungen bezügtich der Gehalt
/labzÜge teirweise verwirkrichte. und er setzte sich enaricn mit oän cewerkschaftsvertre-" tern€n einen Tisch,.um über ,,strukturelte Veränd"ru;g;" J;Jäü:irogrurrr,, .u uu,

lao^:ll;,lt]"rd!"gr keineswess mit der Intension, sicrr 
-mii 

ä"n roijeirnsen oe, aaNa.Angeste ten auseinandersetzen. Vielmehr ging es dem Senat bei diesen Verhandlungendarum, das ABM-programm zu seinem Nuti",i noct *eii", i, uii.f.tiui"r"n. Dazu beab-sichtigt er, zusätztich zur bestehenden,Einteitung in veischie-Je; iäi,ngrrppun no.nAltersgruppen einzuführen. Der Nutzeff"rt ti"gt äui ä", H"nJ, äriäiiä sp"ttung zwisct,alten und iungen KoIegen. Die bestehenden L;hngr;;p;" ä, ir. ",ä, io"r,," er in t,  ,I tt, tV, V umbenennen, um dam it über trteueinstut"uniän äen i,ri.i iiii ionnr"nrung"nfreizubekommen. Die bislang wenig planvotte Zuweisüng vän q,iu"tit-iri"n"n nro"itrro-sen an seeisnete ptanstelen durch das Arbeitsamt möchir;";E;;;'ü;ä;'iitäi'"iiä teigene Prüfungskommission organisieren
Verkaufen.wollte der Senat dieses ,,Angebot,,als Angleichung an den BAT, da darineb€nfalls eine Artersgruppeneinteirung vorgesehen irt. wi,- Äui"u", iiär, Anor"i"huno _sofern man davon überhaupt reden kinn, üezierri sicü ;r- ,ri äöäl;]ffiäüää.-BAT. Deshalb lehnen wir sie ab.
Bedauerlicherweise haben sich die Gewerkschaftsführungen der öTV und der DAGnicht.deJ.Meinung der A B r\I -Angestelten angeschrossen. Die DAG war von vornhereinsowohlJür die Altersgruppeneinieilung als auch für die UmOenennun! Oer LohngruppenSie forderre sogar noch eine vermehrtä nutrpirtrngäur"n Ei"iäÄi"nä .in", ,".t "t"n,,versütunqssruppe". In einem punkt.tas.ihie Foderuil ;;;;;äi'0., nng"oot 0",senats. Die öTV äußerte sich zunächst .6t"r,"""a g"g";übäiä"iÄä"Äsrrpp"n"int"ilunl
22



Als jedoch die-kommissarisch eingesetzte Tarifkommission - bestehend aus in der oTVorganisierten ABM -Angestellten - am ersten Verhandlungstag n"chdrü"tti"f, Oi" forO"-rungen der ABM-Angestellten vertrat, nahm der öTV-FuiktiönaiWafriOies zum antaÄ,um die Tarifkommission aufzulösen und nichtmehr an den Veit"nA-lungen.u Oet"ifi-gen' obEndrein wurde einem Mitgried der rarifkommission.ein öe.eäiscnatts"usschr!ß-verfahren in Aussicht qestellt. 
- 

. L./;""" Aü"?Informell hat die öTV seitdem verlauten lassen, daß sie mit dem Angdbot des Senats
,e1yerstand91 s9j, neue_Venräge iedoch erst unierschreibe;ü;;,;; in einem proto_
kol l  vermerkt wäre, daß noch in diesem Jahr i ihar mchr  rt", ,x,,- i  I  r-r^..a--^r,. .^-L__koll vermerkt wäre, daß noch in diesem Jahr über mehr UAauU unä'UitauOsg ela ve,rnaÄ- --2delt würde. Wir haften dies für ein Manöver. Denn ats wi, irn2us"rmeÄ"ng Äi,aÄÄ,1"-- ,/drigen 5,3 %-Abschluß auch für die ABM-Angestellten mehi ürl""O ,nä Urr*bsgeld for- (derten, sind wir bei den cewerkschaften "rti"uue Ot ren geJoilä ütlier Uie Orv_noch die DAG-Führung haben diese Forderurrgen eÄobenli;i;;;;r;;; ungebtich Ur-
l"l,b-:I9^-9r]1_brs:td zur Bedinsuns.für die Zistimmun! fli ,"r,, *"itiäi"n"no" v""scntecnterungen unserer Lage gemacht.

1}eigeht es offensichtlich nicht um eine Differenz zwischen Senat und Gewerkschaf-Eh, sondern nur um eine Taktik der.Verzöger.ung. t";;;;;il;;; ;;agen rrerrschtzwischen Senat und cewerkschaftsführungän üoäreinstim;;ü. ü;;;;, ist keine West_berliner Besonderheit. schrießrich haben die Vertreter oes oad in Jen öremien der Bun,desanstalt für Arbeit den kü.zlich beschlossen_en verscha.tten frlaffriJmen gegen aieArbeitslosen zugestimmt. Angesichts sotcne, Nraßnah;en, ;ie sie Jäs q;scniHene ee[r-Programm in westberrin darstelt, harten wir d ieses Verhartän iür ge*e;käh"rtssi,äo ig"na..Es erklärt uns jedoch, warum wir ABM -Anqestellten in unserer lewerkschaitlichen Ar-beit auf so große Schwierigkeiten stoßen. o-aß diese SchwieilgtEltä" j"ä'""h im wesent-lichen von den Gewerkschaftsführungen ausgehen, und rviiiÄ Cä""äL oazu in den
:llTlTl_G_:y::l!*haftsgtiederunsen sowie 

-bei 
den gewertr"t "ttiici,-oiganisierten per-

sonatraren zunehmend auf mehr Verständnis.und Solidarität stoßen, daf-ür mag folgen_der Beschtuß des Gesamtpersonatrats der preien univeisiiü-a"rri,i "in-ä"r"g ,ein,
,,Der GPR der FUB ist der Auffassung,.daß .das ABMprojraiÄ *"li gi"igi"tu a"itogis.t' die Arbeitslosigkeit in Berrin (weit) zu beseitigen. tm'nannei ieiiparmaßnahmendes senats werden im öffentlichen Dienst stetteigesperrt iii jÄtriinln, aur aenenein Teil d_er Koltegen, die aheitstos sind, nescnattilt weraen iüit"i. iittaurnn-*r"den mi,t öffentlichen Mittern Arbeitsbescharnngs;aßnaiÄeilirciiLü, aurcn aie rot-legen für teitweise erhebrich niedrigerc Bezantuig i. öiriitiuiäi öiJnst oercnaftist
werden. Es wird argumentiert, daß diese Beschäftigten keine planstellenarbeit verrich_ten bzw. verrichten dürfen. Diese Ausage geht anZen Reatitäten iiiiei und ist einscheinargument, denn in der praxis werde-n aase xottegü ääi ii ä)nstettenarbeiten

ü :f: ly; : ß:;';#:; ä :;T;,:; !,7:;;:#!#:"y ! :;: ;,":,Ixr;l:::nl:l!
setz haben. Dutch diese Bedingungen werden sie2i Arb;i;;hn;;;'weiter Ktasse ab-gestempelt. Der GPB wendet iich'besonders Wen die Methode, Kollegen mit höheremArbeitsto*nsetd durch mehrtaches Hineinr"-nä", ir-aii ÄeM-i;i:;ä_ ,r. r^pr"rguon geri ngerem Arbeitslosengel d herabzustu f en,
Der GPB stelltauch hier noci einmal fest,daß im öffentlichen Dienstalle gesperrten Stelle,zu besetzen und keine weiteren Stellen zu streichen sind, Dies wäre ein siiivoller geitrag zusenkung der Arbeitsrosenzahr,indem tatsächticn oaueraioiiipiiiigi;iaften weraen. tr-satzprogramme herfen den K^oflegen.aufdie Dauer nicht weiter. Didä ioraen aen prasi-
denten auf, atte gesperrten ste en im Bereich aer F u7)i ieäiei.,,'iiö. a. wzl
Wir. die betroffenen ABM-Beschäftigten, sin -der Meinung, daß ABM-programme wederuns noch den. Beschäftigten im öffe;tticr'en oienri r'eiöil'er'rinääiiari;"trrprogr",n.
me, die gemeinsam bekämpft werden müssen. Dazu soff Oier" gilschüi" nütr"n.

rl



NACHTBAG

Als diese_Brosc-hüre geschrieben wurde, stand ein Teil der in Arbeitsbeschaffu ngsmaß-nahmen Beschäfrigten, die ABM_Angestethen, im Kampi urn "J*iliü"""r"gu.
[1*:;j'::,yl::::"'*l:::ll:Ij'!:: o,,."i;;"d";;;;;;;;-anl'Äi oer- Hart,nsParteien, wie wir sie in diesem Heft charuktuririuri;;;;'üä;;;#',"�Jli;ä'äärJ
Die ABM-Angesterrten rehnen die neuen TariJverträge, die der senat it nrn "ri.iring"n Iy,l!#;:i:,I:l!.1:ll"l,^|::lll"i:g,yor*einiiii,nä'in io., sö,'äö.';;i soiah,in" u,Jeinanderdividiert und seseneinandei aüis";ti"l;;;;;;. A-r;;ri ; il;äi."i,;ll 1,ffi:il�tig, warum diq jünseren Kolteoen wen;gei Geto ats uiit eigträien iätien, oenn weae. *ider BVG noch'HEfüli'eJ--oäär-Fieischpreisen beko6Fdn sie ,,Jugendermaßigungen,,.Nach wie vor besteht Einheit unter den ÄaM-Ä"sJii"iiiäiä*ä"d!r]ä]äi, n.",.n .or,n-gruppen müssen weg, eine einheitliche l\4indestveigütung ,rA t "i. fn i"i nuseinandersdzt,ng über.diese einfachen Forderunger wurden alie Seiön Oes Äe'M-eilgramms oistu.tiert, ist die Klarheit über diese An ,,ArOei*Oesctrali.rn;;; n;;"h*;. 

'"

ö

Auf die entschlossene Beharrl ichkeit.der ABIV_Kollegen reagierte der Dienstherr, der!jnator für Arbeit und Soziales, in zweierlei Weise.
Laut und öffentl ich gab Olaf Sund Erklärungen ab, daß die Masse der ABM-Beschäfrig_ten zufried€n sei. daß das ABM-prog.um-.n 1;*. iü;w"nl"'ääiiä""r""en Arbeitsro-sen geschaffen sei. so heißt es in einem Meikbtatt, J"rj l t l i  "" "röääM"Ko egen bei ih

I rer Einweisung verteilt wird:

I.,.Die T-ätigkeit im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen soll lhre Chancen auf
ldem Arbeitsmarkt verbessern. es nil..tnnen iii u"igti:Äii"iii')rä är:i*rc_en anderer
I Bgrufsperiche sewben und innerhatb, th*, B"*häi;is;;;;;;,iiä,iiJ o," uasri"n*"n

l";:i:#T#+ffi :;:;;iltr;iilt:*;ir_l:;ü;,1:;;iiä:i:*;
I Merkblatt an die,,sehr geehrteri l\4
Leise und möslichst 0,,n,", *", J::::;''l#Ht(Aft(ffih#*L?,
Noch ehe die Tarifvertragsparteien den.n"ren V"itr"g ,niei."iJf.,n"i.n- tri" haben es bish€ute nicht getan), bildete der Senat.mit der ,,seiner 

-Dienstri"l i" 
"O.n"n präzision,,(Liebli ngsausspruch von Herrn Geru', ' t of äi* piü*äräirriäi. äir 'ru"r,.n.nn rt",t"er daf.ü.r einen ehemaligen Vertrauensrat von der TU "in, "ri OrA Ji"i"i nun seine Kennt

l:-r-Sl!r :�1""," Zeitvertras in d€n Dienst des Se*t, ,t"län ,oU öü iäiatseigene erüttonmrsston wurde in die E insatzd ienststellen ausgesandt, rrn Oort'aie ÄÄ"itsptät." neu.r...bewerten und in die richtiqe Veroütungsgruppe (siefrä fari ive*ral imlÄnhang) einzuord-nen, Nach dem Leitsatz; j; bil l ig;r, oesto nchtrger.
Zu der Arbeitsweise dieser prüfkommission nahmen die Vertrauensräte der ABN4-Ang€ 

.l
stellten in einem Offenen Brief an den Senato, Ofaf Sunj S-t"ffungi'- '" \.1
-... .Wi1.ytelle1 fest, daß bei gteichbleibender Tätigkeit unseren ABM-Ko egen folgendeswidertährt:.Kolesen, die nach den settend?, Tlii;?!träs;;-iräi.-{.' i)ä.vur.l ,aurguo"n
il:::y1!"-l"i?"d"!tuns, ertedis:n, werden ptötztich ii aie intÄiiäer neuen vergü-tungsgruppen heruntergruppiert. Erst,in ler Vergütungsgruppe ll ist jeioch vorgesehän,d,aß die ,Beherrschung det vier Grundrechenarten und der Deutschen Sprache erforder_tich'ist. Die entsprechende Ausweisung,im Zeunis ae, fojbgä ;;;;i;;; ,;;i;i;;g"-chanc.e!1 i!1 der ryrtschaft, aß auch bei Wedere-inrUturgiiiÄ aäi-ärogramm weitervep2htech.yrl. Ta*ächlich wenden unsere Ko egen ihÄ C""Ä"ürii 

'spu"nkenntnisse
größtenteits im Bahmen von planstelle-narb.eiten"an. oi" riÄitiiiö Älnerste Tätigkeits-merkmate sott in der öffenttichkeh o-ffensichttich dazu db;;;,Jä Äii",, eeu Oittiguausgefüh rte Planstel lenarbeit zu verscn t egrn.24 ,td . p-t,r* J- P^ L kt"*'syu Iv l



Die bisher bekannt gewordenen Heruntergruppierungen führen auch zu erheblichen Lohn-
senkungen bei allen ABM-Angestellten, die das 46. Lebensjahr noch nicht vollendet ha
ben; z,B. in der niedrigsten Altersgruppe - unter 30 Jahre - von Vergütungsgruppe d in

y'ie Vergütungsgruppe I eingestuft, ergibt eine Lohnsenkung von DM 219.-, in der mittle-
ren Altersgruppe von c nach I eine Lohnsenkung von DM 35,-.
IMr müssen nach den bisherigen Erfahrungen mit der Prüfkommission daraus schließen,
daß die Prüfkommission nach lhren Weisungen die Heruntergruppierungen vornimmt, um
mit den gleichen Mitteln möglichst viele Arbeitslose in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
zu beschäftigen, Dies steht im krassen Gegensatz zu den Erklärungen der Tarifverhand-
lungspartner, daß die vorgesehenen tariflichen Änderungen endlich eine Angleichung an
die Gegebenheiten des öffentlichen Dienstes bewirken sollten und insbesonqere oem
Nachholbedarf der letzten 20 Jahre Bechnung tragen sollten, lMr stellen fest, das Gegen-
teil geschieht.
Daher scheinen uns die gegenwärtigen Bestrebungen als ein erneuter Versuch. die aus-
sichtslose Lage der Arbeitslosen zu benutzen, um per ABM billig und in ihren Bechten
eilleschränkte Arbeitskäfte zur Abstützung der Rationalisierungspolitik im öffentlichen
-1st zu gewinnen. Das lehnen wir ab." (aus dem Offenen Brief der ABM-Vertrauensrä-
t-vom 25- 10.1977)

Mit ihrem Protest konnten die ABM-Angestellten bislang nicht diesen erneuten Angriff
auf ihre soziale Lage abwehren. Dennoch waren ihre Aktivitäten nicht ergebnislos. Durch
die öffentl iche Diskussionsveranstaltung am 24.8. im Auditorium Maximum der Techni-
schen Universität und insbesondere durch diese Broschüre ist das Interesse an qer Lage
der in AB-Maßnahmen Beschäftigten unter den Kollegen im öffentl ichen Dienst, insbe-
sondere den Gewerkschaften, gewachsen. über ABM wird heute nahezu in allen Amtern
diskutiert, die Nachfrage nach diesem Heft und weiteren Informationen steigt ständig.
Deshalb hat sich die ABI\4-lnit iative entschlossen, dieses Heft neuaufzuleqen und darüber
hinaus '1978 eine Zeitung herauszugeben, die ebenfalls dem Zusammenschluß gegen die-
sen modernen Arbeitsdienst des Senats dienlich sein soll.

.-.."-..---,-\,,-.--'--\-
Berlin. d.8.12.1977

il
l /
I
I

'l
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ANHANG

Vergütungsgruppe V

T A B I F V E R T R A G

vom 22. Juni 1977 tür die in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigren
ten des Landes Berlin

5 1

G€ltungsber€ich
-Dleser TariJvertrag girt für a|e Angesterren, die im Gebiet des Landes Berrin mit ArbeitsJungsmaßnahmen beschäft igt werden und mit denen im n"r,,n"n a", ÄgM-pro;ä.. uinvertrag für  längstens 9 Monate geschlossen wird. , ,

5 2

Abschluß des Arb€itsvertragos
(1.1 Der.Arbehwertrag wird schrif t t ich abgeschlosssn. Dem Angestel l ten ist ein6 Ausf€rt igungzunanotgen.
(2) Nebenabroden sind nur wjrksam, $Enn sie schri f t l ich vereinban werden.

5 3

Vergütung
1l ) , ,Zur Vergütungsberechnung werden S Vergütungsgroppen nach Jolgenden Tätigkettsmerkma-
l?i Ti,]9^"",:,3:lIllCl'ppieruns.richter sich nich oJr ituerwiesena auäüo-"na"i'i.r,sr"ir, ",s€n zeit l ich überwiegend rät igkeiten zu verr ichten sein, werch; die in gevactr iklmmencen
derungen eines Tätigkeitsmerkmals erf ül len.
Vergütungsgruppe I
Angesterrte, die 8üroarbeiten oder sonstiqe angestoltenversicherungspfrichtige Tätigkeiten zu err€-digen haben, die nach schema, näch kurzer Anreitung oder un,"|' ,,anoig;r'Äur.i"it zu bearbeitensind.
Vergütungsgruppe tt
Angesrellte mit Tärigkeiten, für v\ierche die Beherrschung der vier crundrechenarten und der dout_schen sprache erforderrich isr, insbesondere Karteiarbeiien entsprechenden schwierigteitsgrades.
Vergütungsgruppe l l l
Angestel l te mit Tätigkei len, die Kenntnisse auf kaufmännrschen, verwattungsmäßigen oder techni"schen Gebieten erfordern, w€lche durch oine einschlägige abgeschlossene Be-rufausLitdung vermit-telt \ /erden, oder die gleichvvertige Kenntnisse erforder;,
Vergütungsgruppe lV
Angestal l teInlt  Tärigkeiten nach Gruppe l l l , -die besondere Antorderungen an das Uberlegungs-verm_ögen hinsichtlich des ejnzuschlagenden Weges für die Lösung der eJiqub" uü c"..u tinA"n-den Ergebnisses stelten.

Angestel l te mjt selbständigen Tätigkeiren, die Kenntnisse lür kaufmännischen, verwattungsmäßi_gen, rechnischen oder sozialen Gebieten erfordern, vvelche durch oin" "iir"t iagiö "ogu,"nfo,r"n"Hochschulausbi ldung vermittelt  lverden, oder die gleichvvert ige fenntnisse ". iärarn.
{2) ln jeder Vorgütungsgruppe werddn 3 Lebensahersstuf€n gebildet, und zwar
Lebensalrorsstufe 1: Angestel l te nach.Vollendung des 20. Lebensjahres bis zur Vo endung

des 30. Lebensiahres
Lebensaltersstufe 2i Angestellte nach_Vollendung des 30. Lebensjahres bis zur Vo endung

des 45. Lebensjahres
Lebensaltersstufe 3: Angestellte nach Vollendung des 45. Lebensiahros.
Ohne Rücksicht darauf, an welchem Monalstag aer lngistetttegebor;i'i.i, *ira "t" f"S n""t Voft-endung des Lebensjahres der Beginn des Monais angenimrn"n, in o"n J", ur*pi;hende Geburts-tag Iäl l t ."
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(31 Die l\,4onatsvergütungen werden in der Weise errechnet, daß für jeden Kalendertag l/30 der Ver_gü'tung gezahlt wird, gleich, ob ein Monat mehr oder weniger als 30 lage hat.
(4) Neben der vergürung wrrd den überwiegend im Außendienst tät ige; Angestelten eine monatr i-
che Auß€ndienstzulage gezahlt.  Die Außendiensrzulage wird vom Be-ginn de-s Monats an gewanrt,
in dem der Angestelrte überwiegend Außendienst gereistet hat. sie fätrt  mit dem Abrauf des Mo-
nats fort,  in dem die Außendiensttät igkeit  endet.
(5)uber diejHöhe der Monatsvergütungen und die Höhe der Auß€ndienstzulage wird ein besonde_
rer Tarifvertrag {Vergütungstari lvertrag) geschlossen.

s 4
Bezüge in besond€ren

Fäl l€n
{1) Bei  unverschuldeter ,  durch Krankhei t  oder unralr  verursacht€r  Arbei tsunfähigkei t  wird d ie
Vergütung nach 5 3 Abs. 1 für die Dauer von 6 Wochen weitergezählt.
{2)  Bei  Arbei tsun{äl len wird über 6 wochen hinaus ein zuschuß bis zur Gesamtdär ier  von 13 wo-
chen gezahl t .  Der Zuschuß wird so berechnet,  daß er zusammen mit  dem Krankengetd 90 v.  H.
der Nettovergütung nach 5 3 Abs. 1 beträot.
13) lm Todesfal l  wird e ine halbe MonatsvJrgütung an den hinterbt iebenen Ehegatten bzw. Lebens-

Iährten 
oder d ie Kinder,  sowei t  d iese personen mit  dem Verstorbenen im geüeinsumen naus-

l r r  geteor naDen und von thm überwiegend unterhdl ten wurden, gezahl t .

..s s
Arbeitszeit, Mehrarbeit

1 l  i  Die regelmäßige Arbei tszei t  beträgt  40 Stunden wöchentt ich;  s ie wird grundsätz l ich auf  d ie
Werktage der Woche verteilt. Hierbei so 

 

die s-Tage-Woche eingehalten werden. Dre regetmäßage
Arbei tzei t  vermindert  s ich für  jeden gesetz l ich anerkannten Fei i r tag,  der auf  e inen nrnei tstag
Jäl l t ,  um die ausgefal lenen Stunden.
(2)  Nichtvol lbeschäft igte Angestel l te erhal ten von der Vergütung (S 3) ,  d ie für  entsprecnenoe
vorrbeschäftigte Angestoflte festgelegr ist, den Teir, der dem rvraß der ;it ihnen verernbarten
durchschni l r l ichen Arbei tszei t  entspr icht .
(3)  Überstunden s ind ausnahmslos durch Freizei t  abzugel ten. , ,

S 5 s

Arbeirsstelle
(1)  , ,Die Arbei tsste l le wird von dem für  d ie Betreuung von Angeste ten im ABIM_progrdmm zu_
ständigen Senator bestimmt..,
(2) Der Angestel l te kann, ohn€ daß es seiner zustimmung bedarf,  zur Arbeitsreistung bea verwar-
tungen und Betr ieben von anderen Gebietskörperschatten oder sonstigen jurist ischen personen
des öffentl ichen Rechts im Gebiet des Landes Berl in eingdsetzt werde-n. In diesem Fa e unterl iegt
er dem Weisungsrecht des Arbeitgebers, bei dern er zur Arbeitsleistung eingesetzt ist,

5 6

urlaub

-l Der U,.rlaubsanspruch beträgt für jedes Urlaubsjahr 27 Werktage. Beginnt oder endet das Ar.
! l tsverhältnis im Laufe eines Urlaubsiahres. wird für jeden vol lei Besc;äft igungsmonat t  / t  Z des

Jahrosurlaubs gewährt. Bruchteile von Urlaubstagen ü,erden auf volle Tage, iedo_cn nur einmal
im Urlaubsjähr aufgerundet.

(2) Der Urlaubsanspruch für jeden abzugeltenden Urlaubstag wird nur dann mit 1/26 der Mirnats-
vergütung {s. S 3l abgegolten, wenn der Urlaub wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung nicht
bas zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses genommen $/erden kann; eine Abg;l tung entläl l t  je_
doch, wenn der Angestellte das Arbeitsverhättnis unberechtigterweise fristlos aulgeläst hat.

s 7
Arbeitsbofreiung e

Der Angestel l le  ̂ / i rd unter  Forrzahrung der vergütung aus forgenden besonderen Anrässen von der
Arbeit befreit:



a)

b )
c )
d)

I

beim Wohnungs$/echsel des Angestellten mit eigenem Hausstand
in Ausnahmefäl len
bei Eheschließung dgs Angestellten
bei Niederkunft der Ehefrau
beischvverer Erkrankung und Todeslal l  in der Famil ie
(Ehegatte, Kinder, Etternl bis zu

1 Tag
2 fage
2 Tage
2 Tago

2Tagen .
s 8

Beondigung der Arbeitsvo.hältniss€
Das Arbeitsvgrhältnis endet mit Ablauf der im Arbeitsvertrag vereinbarten Frist, Es kann mlt 14-tägiger Frist zum Schtuß einer Kalenderwoche gekündigt w€iaen unJ "rfi."ii oüri" o"rona"r" fln-digung mit dem Tage der Beendigung des Notsrandsprolramms.

s 9
Botriebsvortretung

Der vertretung dor unter diesen Tarifvertrag fallendon Angestellten wird durch besonderen Tarif-verlrag geregett.

5 1
,. (1)  Die monat l ichen Vergütung€n der in Arb€i tsbeschaffungsmaßnahmen beschäff lgten Ange-st6llten werden wie folgt testgesetzt:

5 1 0

Vorf.ll von Ansprüchen
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, t^cnn sie nicht spätestens innerhalb von 3 Mona_ten nach dem Ausscheiden dem Land Berlin geg€nüber schrifttictr ertroUen werAen.

5 1 1

Geltungsdau6r
(1) Dieser Tarifverrrag tr i t t  am 1. Oktober 1977 in Krafl  und kann mit einer Frist von 3 Monatenzum Schluß eings Katenderjahres gekündigt werden. .
(2, , ,Abr.reichend von Absatz I kann S 6 _ Urlaub _ mit einer Kündigungsfr ist von ernem lvlonatzum Schluß eines Kalendermonats gekündigt vv€rden.,,

Unter Berücksichtigung der Anderung zum Vergütungstarifvertrag Nr. 1Z zum Tarifver-trag vom 19. Oktober 1954 für die im Notstandlprogi"rnrn Our"nätiigtun nngeste ten- Tarifresister-Nr..38:t3/xxx/42 _, zu retzt sea;oeä äu;;h i;; i;:'ä;;"r"nsstarifver_trag vom 22. Juni 1977

Vergütungsgruppo Lebensaltersstufe

DI\4 DM

,l

DM

I
|  

1345,_ 1.425,_ 1.510,_
,,,  1.395,_ 1.485._ 1.570,-_,,,  1.445,__ 1.535,-- 1,625,_, "  1 .510 ,_  1 .605 , - -  1 .700 ,_v 2.135,_ 2.265,- 2-400,_
{21 Jugondliche Angestel l te erhalten bis zur Vol lendung d€s 20. Lebensjahres 7O % der Vergütungder,Lebensaltersstufe 3 dgr entsprechenden Vergütungsgruppe.,,
{3) Die Höhe der Außendienstentschädig!ng beträgt monatlich 50,_ DM.
2A



9 2

Dieser Tarifvertrag lr i t l  am 1 Oktober1977in Kra{t '  Erkann miteiner Fristvon zwei Monaten

zUm schIuß eines Ka|endermonats, Erstma|s zum 28. Februar 1978, schri f t | ich gekündigl werden.

Der Vergütungsvertrag Nummer'11 vom 11. [ ,4ai '1976 tr i t t  rückwirkend mit Ablauf des3' l '  Januar

1977 aut3er Kraft.

a
Ijnter Berücksichtigung des dritten Tarilvertrages zur Anderung des Tarifvertrages übel
eine Zuwendung an di; in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM'Programm) beschäf-
tigten Angestellten

Zwischen

dem Verband von Arbeitgebern des öffentl ichen Dienstes in Berlin sowie von Unterneh'
men, auf deren Leitung das Land Berlin einen entscheidenden Einfluß hat (VAdöD

Ber l in ) ,  
und

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) - Landesverband Berlin -

sowte

der Gewerkschaft Öffentl iche Dienste, Transport und Verkehr {ÖTV)
- Bezirksverwaltu ng Berlin -

wird für die Angestellten, die in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM'Programm) be-
schäftigt sind, f olgendes vereinbarl

s 1
AnsPruchsvoraussetzungen

-fer im ABM-Programm beschätt igte Angestel l te erhält als Arbeits€ntgelt neben der monatl ichen

lergütun9 eine zu\i/endung, $/enn er:
a. äm t.bezemue|. als Angestel l ter im ABl\r-Programm beschäft igt isl ,

i .  seit  dem 1. Ot<toOer un;nterbrochen als Angestel l ter im ABM-Programm tät ig ist und

S. nicht in aer Zeir bis einschl ießl ich 31. Dezember auf eigenen Wunsch oder aus seinem Ver'

schuldon ausscheidet.
l \ ls Ausscheiden auf eigenen Wunsch gi l t  nicht die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf-

; ;"; ; ;" t  Kündigungies Angestel l i ;n oder durch einen Auflösungsvertrag, wenn im unmit '

ielbaren Anschluß daran ein anderes Arbeitsverhähnis begründel wird'

s 2
Höhe der Zuü'endung

,,(1) Die Zuv€ndung beträgt Jür die Angestel l ten im ABM'Programm'' '  
al  die am Fäll igkeitstag in nachstehenden Vergütungsgruppen eingruppierl  und Iolgend€n Le_

bensältersstufen zugeordnet sind:
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Vergütungsgruppe
Lebensaltersstufe

1
uno

jugendliche
Angestellte

DM

I
t l
 l

612.-
639,--
6s7,--
702,-
810 , - -

648,-
675,--
644.--
720,-

693,-"
711 , -
729,-
756,-
909,-

b) vom 1 . Januar 1 979 an 80 % und vom 1. Januar 19g1 an j  OO % von 9/1 2 dsr dem Ange,stettten aufgrund des am Fä igkeirsrag gettenaen VergutungsiJiu-e"i"9"")r"än""a"" nilo-
, ^,i":,]:l9llls, 

"?9"rundet au{ einen durch 9 teituareri vollÄ DM-i;G.; 
---"

lß,?:jg::l:'1,:,, o5'.:-i!oll"g:.0:. rs-7i;. ÄBl;-p."s.ä'';'i"äiii,n, ",na unaArbeitsverhättnis am 1. Oktober 1977 forrbe""r,r, "rr,ui "i -;iiä.;;;;:;i'J;;:,ä:;ää;
l,l1i?llji,i,:11j".:"'l:-:'i9:T 1'okl"9"f 1e77 eingruppien wai;;.;i;;;;;;;;;;ö iil;Arbeitsvarhältnisses eine Zuv\,endung in folgender H;h;l

be l
Eingruppierung in cruppe DM

648,-
675,-
693,--
73a,-
819,.-

95,- DM.
Der lMonatsbetrag, um den sich die Zuvvendung nach Absatz 3 v€rmi;ert, beträgt in Gruppe f

b
c

{3) Hat der Angestellte r ährend seiner Tätigkeit im ABM.programm für weniger ats neun Kslen_d.rmonate 
_Ve rgütu ng erha tlen, vermindert ;cr, _a i" z" "*"0, ""gl o' "in' r,iä-, n,,"1'tu'. l"o"n r" r"n_dermonat, für den d€r Angeste te nichtjeweir, für. f+ f"f""o"it"g" i- iuiänä'urrnonu, uurgu,ungeinschl ießl ich Kranken- und Urlaubsvergurung erhatten hat.

.  r4r ure zul lendung wird für den Monar Dezember bei d€r Zahlung am 1. Dezember nicht gekürzt,vlenn wahrscheinl ich ist,  daß der Anoeste'te im [ronat O"r".t"r i i"  Vo.ur.r" irung oes aosatzes2 für eine Zuulendungsminderung ni;ht erfüj l6n wird.

5 3
Zuw.ndung für Angestellto in Sond€rfällen

(1) Der Angesterlre, der die Anspruchsvoraussetzungen nach s r Nummern 1 und 2 dieses Tarif-
,u:l ::9:r- ii"l. ^"fültl erhätr steichfa s eine Zuwenauns nach MatbaO" J", S i.- 

'

l:t".,::i"L1"":j:g:,Tlrten_am r., pezember nil, ;;;;:i;;;,*;::;lil lo'*",o"n in,n rü'. j"-den Kalendermonat,  für  den ihm bis zum 
vveructr  r r r r r r  rur  i t

, 
Ausscheiden aus dem ABiv|_programm die Zuwendun!

:si 
Eh^stettuns nach dem 31. Dezember gemaa eu."o r ,u _r,L,iär"]'"i"'l,i"'rä", o", ar*""-dung g6zahl t ,

s 4
Zahtung do. Zuwendung (Fä igk€ir)

{ l)  Die Zuwendung so 

 

spätestens am 1, Dezember g€2ahlt vtErden.
\2, ue zuvvendung ist dem Anoestel lren, soweit er dje Voraussetzungen des S 1 Nummern 1 und2 nichr erfü|t, bei seinem AussJheiden aus dem Asft4,programm z; .if,f"i. Ci" junu"noung ,.,jedoch dann nicht zu zahren, ü/enn der Angesteflte auf eigenen wunsch oder aus sernem verschur_den ausgeschieden ist; S 1 Satz 2 gijt entsprechend.
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s 5
Rückzahlung ;

Hat der Anggstel l te eine Zuwendung erhalten und t indet 91 Satz 1 Nr.3odor S 4 Abs. 2 Satz 2
An$/endung. so hat der Angestellte die überzahlte Zulvendung zurückzuzahlen.

s 6
lnkrafftr€t€n und Laufzeit

{1) Di€s€r Tarifvertrag tr i t t  am 1. Oktober 1977 in Kratt.
{2) , ,Er kann zum 30. Juni eines jeden Jahres, frühestens zum 30, Juni 1978, schri f t l ich gekündigt
u./erden,"

a T A R I F V E R T R A G

über die

Regelung der Vertretung der Angestellten im Notstands-betriebsverfassungsrechtliche
programm

zwtscnen

dem Hauptwirtschafter für das Notstandsprogramm

und

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) - Landesverband Berlin -

und

der Gewerkschaft öffentl iche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) - Bezirksleitung
Ber l in .

5 1
Goltungsb€reich

Dieser Tarifvertrag erstreckt sich auf die Intsressenvertr€tung aller Angestellten im Notstandspro-
gramm.

E 2
Begiiffsbestimmung der Angestollten im NP

,Irgostellte im Sinne dieses Tarifvertrages sind alle Bgschäftigten, die im BeschäItigungsverhältnis

tn Hauptwirtschafter für das Notstandsprogramm stehen.

5 3
Intere$envertretung

Die Interessenvertretungen der Angestellten im Notstandsprogramm sind:
1. Der ört l iche Vertrauensrat {VR} in der jeweil igen Dienststel le,
2- der Gesafitvertrauenarat {GVR).

s 4
örtlich6r Vertrauensrat

Für die Wahl der Mitglieder d6s örtlichen Vertrauensrates ist ein wahlausschuß zu bilden.
1. Zur Durchführung der Wahl findet eine Betriebsvers€mmlung statt, in welcher von den Angestell'

ten im NP ein aus drei Personen bestehender Wahlausschuß gewählt wird, falls er nicht von dem
seine Amtszeit beendenden Vertrauensrat bestellt wird.

3 1  .

I
I
i



2. Jeder in den Wahlvorstand 2u wählende Ang€stellte muß von den an der Betriebsv€rsammlung
teilnehmenden.Ange6tellten mit der Moh.heit der Stimmenqewählt werdon. Gewählt, und zwat
sowohl als Mitglied des Wahlausschusses als auch als dessen Vorsitzender ist jeweils der Angestel

201 und mehr "

te, der di€ meisten Stimmen auf sich vereint.
3, Der Wahlvorstand har die Wahl unverzüglich einzuleiton. Oie Wahlordnung wird von der

versammlung beschlossen. Der Wahlvorstand hat die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl zu
überwachen.

4, Die Wahl kann mit einer Frist von 14 Tagen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an
gerechnet, bei der tariflichen Schlichtungsstelle (5 141 angelochten werden, wenn
al gegen wos€ntliche Vorschriften der Wahlordnung verstoßen wurde und
bl das Wahlverlahren nicht bsrichtigt wurde und
c) durch den Verstoß das Wahlergebnis geändert oder beginflußt wurde.

s 5
Autschlüsselung der zu wählenden örtlichen Vertrauensräte

1. Der örtlicha Venrauensrat bosteht in den Dienststellen mit in der Regel
5 - 50 wahlberechtigten Angesrellren aus 1 Mirgtied

51 -200" 3 Mirgl iedern
" 5 [Iitgliedern.

2. Übersteigt die Zahl der Angestellten im N P nach der Wahl die Anzahl, die bei der Berechnung
Mitglieder der örtlichen Vertrauensräte zugrundegelegt wurde. so findet ein Nachrücken aus der
Zahl der Gewählten statt.

3. Sofern der örtliche Vertrauensrat mehrere Mitglieder umfaßt. wählen dieso aus ihrer Mitte einen
vorsitzenden 

s 6
Beendigung def Mitgliedschatt in dem örtlichen Vertrau€nsrar

Die Mitgliedschaft in dem örtlichen Venr€uensrat erlischt
l. mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnirses des Mitgliedes ift Notstandsprogramm,
2. bei vorzeitiger Arbeitsniederlegung,
3. wenn mit einfacher Stimmenm€hrheit die Angestellten im Np einer Dienststelle die Abberufung

venangen,
4. wenD die tariJliche Schlichtungsstelle auf Antrag des Arbeitgebers oder einer dör vertragsschlie

ß€nden Gewerkschaften den Ausschluß eines Mitgliedes oder die Auflösung des örtlichen Ver-
trauensratet wegen grober Vernachlässigung seiner Befugnisse oder grober Verletzung seiner
Ptlichten beschließt. Der Ausschluß 6ines einzelnen Mitgliedes kann unter der glaichen Voraus-
setzung auch von dem örtlichen Vertrauensrat bei dem Gesamtvertrauensrat beantragt werden.

5 7
Ptlichton und Rechte des örtlichon V€rtreuensrat€6

1. lm Rahmen der geltenden Tarifverträge arb€iten die Mitglieder des örtlichen Vertrauensrates
mit dem Hauptwirtschafter als Arbeitgeber v$trauensvoll und im Zusamrnenwirken mit den ver-
tragsschließenden Gev\rerkschafton Und dem Gesamtvertrauensrat zum Wohl des NotstandsDro-
gramms und seiner Angestellten unter Berücksichtigung des Gemeinwohles zusammen,

2. Oie Mitgli6dor des örtlichen Vortrauensratss dürfen in der Ausübung ihres Amtes nichl
oder benachteiligt werdon,

3. Den ehrcnamtlich bei den vertragschließenden Geworkschaften tätigen Mitgliedern .ler Vertrau-
. ensräte ist zur Teilnahme an Sitzungen in Gewerkschaftsangelegenheiten DienstfreinF,t zu ge-

währen, soweit es dio dienstlichen Aufgaben gestalten.
4. Die Mitglieder des örtlichen Vertrauensrates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten

die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderliche Freizeit.

5 8
Aulgaben das önlichen V€rtrauens.ates

Die Aufgatr"'r des örtlichen Verirauensrates bestehen
f. io der Kontrolls der Einhaltung der abg€schlossenen Tarifverträge,
2. in der Wahrnohmung des Mitbestimmungsrechtes bei vorzeitigen Entlasaungen, bei Versetzun-
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g€n mit wirtschaftlicher Verschlschterung. der Mitwirkung bei Umgruppierungen. in sozialen An-
gelogenheiten sowie einem Einspruchsrecht bei Einstellungen,

3. in der Durch{ührung von Betriebsversammlungen der Angestellten im NP. Der örtliche Vertrau-
ensrat ist be.echtigt und verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitgebers oder einer der verträg-
schließenden Gewerkschäften oder des Gesamtvertrauensrates oder von mind€stens der Hälfte
der Wahlberechtigtsn eine Betriebsversammlung einzuberufen und den beantragten Beratungsge-
genstand auf die Tagesordnung 2u setzen. Vertreter der vettragschli€ßenden Gewerkschaften
können an den Betriebsversammlungen beratend teilnehmen. Der örtliche Vertrauensrat muß
den Gesamtvenrauensrat unter Angabe des Beratungsgegenstandes von dem Statttindon der Be-
triebsversammlung rechtzeitig in Kenntnis setzen, damit dieser beratend teilnehmen kann.

Dar Arbeitgeber oder dessen Seauttragte sind berechtigt, an den Betriebsversammlung€n' die auf
seine Veranlassung einberufen worden sind, teilzunehmen und dort zu sprechen.

4, Alle Versämmlungen sind don Dienststellenleitern vorher zur Kenntnis zu geben.

5 9
Gesamtvertrauensrat

1. Die Mitglied€r der örtlichen Vertrauensräte wählen einen als zwei Mitglisdern bestehenden Ge'

,l samtvertrauensrat.
U Eine Wiederwähl zum Mitglied des Gesamtvertrauensrates ist zulälsig.

3. Als gewählt gilt, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint.
4. Der Gesamtvertrauensrat gibt sich seine Geschäftsordnung s€lbst.

2.

'1 .

s 1 0
Auf gaben des Gesamtvertrau€nstates

Die lvlitglieder des Gesamtvertralrensrates sind nur zuständig für die Behandlung solchor Angele'
genheiten. die durch die örtlichen Vertrauensräte innerhalb der Oienststellen nicht geregelt w€r'
den können.
lhre Mitwirkung und Aufgaben bestehen darin, Wünsche und Forderungen der örtlichen Vertrau-
ensräte und der Angestellten in sozialer, wirtschaftlicher und personeller Hinsicht an don Haupt-
wirt6chafter und die vertragschließenden Gewerkschften heranzutragen und die Verhandlungen
mit diesen Stellen zu führen,
Sie arbeiten vertrauensvoll mit dem Hauptwirtschafter und den v€rtragschließenden Gewerkschaf-
ten und den Vertrauensräten zusammen (S 7, 1 ).
Die Mitglieder des Gesamtvertrauensrates sind berechtigt, Tarif- oder Arbeitsausschüsse aus den
Kreison der gewählten Vertrauensräte zu bilden und diose mit Aulgaben 2u bstrauen. die im Rah-
men der abgeschlossenen Tarifverträ{re liegen.
Die Mitglieder des Gesamwertrauensrates sind berechtigt und verpflichtet, auf Verlangen des Ar_
beitgebgrs oder einer der vertragschließenden Gew€rkschaften oder von mindestens der fiälft€
der örtlichen Vertrauensräte eine Versammlung sämtlicher Vertrauensräte einzuberufen und den
beantragten Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung zu setzen.
Die lvlitglieder des Gesamtvertrauensrates sind berechtigt. bei Srreitfällon, in denen keine Eini'
gung mit dem Hauptwirtschafter erzielt werden konnte, die tarifliche Schlichtongsstelle (gemäß

5 14) 6nzurulen.
5 1 1

Beendigung der Mitgliedschaft im Gesamtvert.auonsrat
I

Die Mitgliedschaft im G$amtvertrauensrat erlischt:
1. Nach Ablauf von 39 Wochen seit der Wahl,
2. bei geendigung des Beschäftigungsverhältnisses aus einem in der Person des lvlitgliedes liegenden

wichtigen Grundo,
3. bei vorzeitiger Amtsni€derlegung.
4. !!enn rnehr als zwei Drittel aller Mitgli6der der örtlichen Vertrauensräte diq Abberufung be'

schließt.
5. bei Beendigung des Notstandsprogramms.

s ' t 2
Frgistollsng der Mitgliedet des G€samtv€nrau€ns.atqt

1. Die Tätigkeit als Mitglied des Ge6amwertrauensrates ist eh.enamtlich.



1 .

1 .

2.

3.

6.

1 .

l �

5 1 3
Büio des Geserntvertrau6nsrat6s

Dem Gesamwertrauensrat !\,ird ein mit der notwendigen 8üroeinrichtung versehener Dienstraum
und eine Schreibkra{t zur Vedügung gestellt.
zur Beförderung der dienstlichen Schreiben können die entsprechenden Einrichtungen in An-
spruch genommen werden,

5 1 4
Tarif liche Schlichtungsstelle

Zlr Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Gesamtvertrauensrat und Hauptt,irt-
schafter oder zwischen den vertragschließenden Parteien wird eine tarifliche Schlichtungsstelle
gebildet.
Oie tarifliche Schlichtungrstelle besteht aus einem unparteiischen Vorsitzendon und vier Beisit-
zern.
Den Vorsitz führt der Unparteiische. Über die Person des Unparteiischen haben sich die Parteion
zu verständigen. Kommt eine Einigung über die Person des Unparteiischon nicht zustande, so be
nennt diesen der Präsident des Landesarbeitsgerichtes Berlin.
Die Beisitzor worden i€ zur Hälfte von den vertragschließenden Parteien bestellt.
Tagungsort und -termin werden durch den Vorsitzanden bestimmt.
Die Kosten der tariflichen Schlichtungsstelle trägt d€r Hauptwirtschafter für das Notstandspro-
gramm.
Falls eine Einigung zwischen den vertragschließendon Parteien nicht zustande kommt, können
die Arbeitsgerichte angerufen w6rden.

s 1 5
Inkrafttret€n und Vertragsdauer

Dieser Tarifvertrdg tritt arn 1, April 'l9g in Kraft und isr unkündbar bis zum 30. September
1954. S6ine Gültigkeit wird ieweils um sechs Monate verlängert, wenn er nicht von einer der
Vertragsparteien vier Wochen vor Ablauf gekündigt wird.
Die am 5. lvlai 1952 atgeschlossene Vereinbarung über die Betriebsvenretung der Angestellten
im NP wird im gegenseitigen Einvernehmen zum gleichen Termin außer Kraft gesetzt.

Berlin-Schöneberg, den 29. Mätz 1954

Der Hauptwirtschafter für das N

gez. Unterschrift

Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG)
- Landesverband Berlin -

gez. Unterschrift gez. Unterschrift

Gewerkschaft Off entl iche D ienste, Transport
und Verkehr /ÖTV - Bezirksleitung Berlin -

gez. Unterschrift gez. Unterschrift

+ +) In der Fassung der 2, Anderungsvereinbarung vom 29. April 1958.
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T A R I F V E F T R A G

über die Arbeitsbedinqungen für die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
nach dem Arbeitsförderungsgesetz beim Land Berlin beschäftigten Arbeiter {TV ABI\.4-
Arbeiter)

vom 4 .  Dezember  1975
. (Stand August 1977)

Zwischen

der Arbeitsrecht l ichen Vereinigung öffentl icher Verwaltungen, Betriebe und gemein-
wirtschaftl icher Unternehmungen in Berlin (AV Berlin)

unq

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft - Landesbezirk Berlin --

wird folgender Tarifvertrag geschlossen :

5 1

Geltungsbereich
Dieser Taritvertrag gi l t  für die im Rahmen von Arbeitsb€schäffungsmaßnahmen nach dem Arbeits-
förderungsgesetz beim Land Berlin auf gännerischen und sonstigen Eaustellen beschäftigten Arbeiter
(ABM-Arbeiter) einschl ießl ich der Anlageleiter, Kolonnonführer und Vorarbeiter, die nach der Art
ihrer Tätigkeit der Rentenve6icherung der Arbeiter zugehören und lvlitglied6r der Gew€rkschalt Gar-
t€nbau, Land- und Forstwirtschaft sind.

Protokol lerklärung zu 5 1:
Sonstige Baust€l len sind auch die Baustel len im Bereich der Berl iner Forsten.
D6r Tärifv€rtrag über die Arbeitsbedingungen {ür die im Rahmen von Arbeirsbeschaflungsmaßnah-
men nach d€m Arbeitsförderungsgesetz beim Land Berlin beschäftigten Arbeitsr (TV ABM-Arbeiter)
vom 4. Dez€mber 1975 i .d.F. vom 28. Juni 1976 wird wie folg.t  geändert und ergänzt:

5 2

Einst€llungen
(1) Ejnst6l lungen werden vom S€nator für Arbeit und Soziales vorgenommen.
(2) Die ABM-Arbeiter gelt€n für die jeweils vereinbarte Beschäft igungsdauer als vorübergehend Be"
schäft igte.
(3, Oer Arbeitsv€rtrag wird schrif t l ich abgeschlossen. N€benabreden sind nur wirksam, vvenn sie
schrif t l ich vereinbart worden sind.

,.5 3

ö D€r Lohn rür ABM,aroeiter. aie aur clill;t"iä!1"'lll*r,** 1z6oti6 und 1s31t77 bzw. ent.
Fprschender en ihre Stelle tretender Begelung€n beschäftigt rilerden, beträgt nach Vollendung d€s 20.
Lebensiahres je Arboitsstunde I
e) beim Einsatz im Bereich der Berl iner Forsten
b) beim Einsatz im Eereich der 6ftentl ichen Garten- und Sportanlagen
Sof€rn diese ABM-Arboiter zu Vorarbeitern bestsllt und zur Mitarbeit verpflichtet \ /orden sind. be-
trägt ihr Lohn ie Arbsitsstunde 8,73 DtVt.
D a z u e r h a l t e n s i e f ü r j e d e A r b e i t s s t u n d e s i n e V o r a r b e i t e r z u l a g e v o n - . 8 6 D M ( 1 0 % v o n g , 6 2 D M ) .
(21 D6r Lohn für  n icht  unter  Absatz 1 fa l lend€ ABM-Arbei ter  auJ d6n gärtner ischen und sonst ig€n
Baustellen bgträgt je Arbeitsstunde :
al für Anlagaleiter
b) für Kolonnenführer
c) für Vorarbeiter
d) für ABlvl-Arb€iter

8,73 DM
7,68 DM.

9.77 DM
9,29 DM
7 ,42 DM
5,55 Dl\4.
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{3) Juoendliche ABI\4-Arbeiter im Sinno d€r Senatsbeschlüsse Nr' 842176 und 1531/77 bzw ont$i

cieialr an ihre stella tretgnder Regelungen, die im Bereich der Gartgnbauämter eingosdzt werd8n

und das 20. Lobonsiahr noch nicht vollendet haben, erhalten

a) vor Vol lendung des 16. Lebensjahros
bl nach Vollendung de6 ' l6 Lebensiähres
c) nach Voll€ndung des 18. Lebensiahres
des Lohnos nach Absatz 1 Buchst. b.

(4) Di6 von Absatz 1 und von Absatz 2 Buchst d) efiaßten ABM-Arbeher erhalt€n fürjeden

in il'- ii""i iil|. -inasstens die Hälfte dsr r€g€lmäßigen Arbeitszeit Lohn odor Krankenbezuge zu-

stehen, neben ihrem monatlichen Lohn ein€ anteiliga zuwendung, die

a) für ABlvl-Arbeiter gemäß Absatz 1
und

bl für ABM-Arbeitor gemäß Absatz 2 Euchst. d)
b€trägt.
Jugendliche ABM-Arb6iter ggmäß Absatz 3 erhalten den

Zuwendunq nach Buchstabe a)."

s 4
Arbeitszeit

(1) Die rsgglmäßige Arbeitszeit beträgt austchließlich der Pausen durchschnittlich 40 Stunden wö_

chentl ich.
öi" tägäih" a.hi..."it richtet sich nach d€r für die Einsatzdßnstst"]': T-F-19:.11"L1*':'^.:.:
äiÄ;i;;;;.; d"; "rsten woihnachtsfeiertas wird ab 12 oo uhr Arboitsbefr€iuns unteJ

ir-ig iä lähn", ohn" Anderung der Arbeilszeit der vorhergehenden odsr der folgenden woche ge'

währt 
s 5

Erholungsurlaüb
(1) D6r Erholungsurlaub r ichtel sich nach den gesetzl ichen Benimmungen mit der Maßgabe' daß

a) an die Stelle von Werktagen Arbeitstage treten und
Li iür ieaen votten l\ronat dos Bestehens des Arbeitsverhältnissos 1/12 des näch Buchst a)

den Jahrosurlaubs zu gewähren ist.

-iälö. J"- Äirtl*ib;iter für.€ine Förderungszoit zustahonde anteilige Erholungsurlaub ist wäh-

rend dor Förderungszeit zu gewähren und zu nehmsn
Sotern sich spätesöns zu Beginn d€s letzten Monats der Förderungszeit die M'iglichkeit d€r

i'eiung der Aeschaftigung ergibt, ist der ABM'Arbeiter hiervon zu unteÜichten AuJ seinen Antrag

ü a-i"iurn e"ff" a", *ahÄnJder ersten Förderongszeit erworbene Urlaubsanspruch auf die

45,- DM

30.- DM

ihrer Lohnhöhe entsprech6nden Anteil

Förderungszeit zu übortragen.
iS) Äl_"i"h""A *" lbsaiz 1 beträgt der Jahresurlaub für ABtvl,Arbeiter. die mindestons ein Jahr

iriunifiro"fr"n in'. Rahmen von Arbeitsbescha{fungsmaßnahmen nach dem Arbeitsförderungsge'

setz beschäftigt worden sind,
"i-ifn ä. ,na ä.l"ftt aer ununterbrochenen Beschäftigung 19

üj irn +..f"nt ,nO in den folgenden Jahran der ununterbrochenen BeschäItigung 22

Pfotokollsrklärung zu S 5 Abgtz 3:

Ein€ ununterbrochene Boschäftigung im Sinne dos Absatzes 3 liegt auch dann vor' ucnn zwischen

zw€i Förderungszeiten eine Unterbrechung von weniger als vigrzehn Tagen liegt '

5 6

Arb€itsv€rsäumnis und Lohnfortzahlung in besondot€n Fällen

(1) Dio Arbeitazeit ist pünktlich einzuhalten. Persönlicho Angel€g€nheit€n sind unbeschadet der r

ÄnJai ä i"*ll" -"ng;benden vorschriften grundsätzlich außerhalb der Arboitszeit zY erl€digen'

fäJ-o* n'.u"ia". o"*iur mit vorherig€r zustimmung des Arboitgebers der Arbeit fornbloiben

die iustimmung den Umständen nach nicht vorher eingoholt werden, so isl d€r Antrag auf Ge

ouno zum Fernbl€iben unverzi jgl  ich nachzuhol€n'

iäi ä["i,*nf artigr"it infolse krankheit ist dem Leiter des jewliligen Bereichs.unverzijg-]ich
gin. ö"i e.uuituti"a uor Ablauf des dritten Kalendertages nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit dem

1 -
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Leitor des jewsiligon Bereichs eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkoit sollie deren
voraussichtlicho Dauer zuzulgiten.
(4) Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle richtet sich nach den gesetzlich€n Bestimmunoen
(5) Verzichtet d€r Arbeitgeb€r weg€n ungünstigor Witterung auf die Arbeitsleistung des Arbeiters.
ist der Lohn fortzuzahlen. Der Arbeitor ist jodoch verpflichtEt, vofi Beginn der Arbeitszoit an in Ar'
beitsbereitschaft zu v€rblgiben-
(6) lst zur Erreichung der Arbeitsstello täglich mehr als J€ oino Stunda für den Hin' und Rückweg

aufzulwnden, dann ist die darüber hinausgehende Wggozoit durch entsprechende VerkÜrzung der Ar'
beitszeit auszugleichen. Der Ausgl€ich darf im Höchstfall eine Stundo täglich betragen.
(?) Muß €in Arbeiter für don Weg von seiner Wohnung zur Arbeitsstelle mehr als die Kosten für eine

Umsteigefahrt mit der BVG aufwonden, so ist ihm der ddtüber hinausgehende B€trag bis zu 0,60 DIVI
täglich zu erstatten.
(8) Arbeitsbsfroiung aus persönlichen GrÜnden itt dem Arboit€r unter den gleichen Voraussotzungen
und im gleichen Um{ange zu gowähren, wie sie den in seinem Einsatzbereich auf unbestimmte Zgit
tätigen Arbeitorn des Landes Berlin nach dgn maßgebenden tariflich€n Vorschriften zulteht.

" s 7

I Erschw€rniszuschläg€
m Arb€iter, die von S 3 Abs. 2 erfaßt wsrden und unter besonderen Erschwernissen Arbeiten
durchzuführen heben, erhaitsn für die Dauer dieser Arbeiten einen Erschwerniszlischlag.
Er beträgt tür Kulrivi€rungs- und Erdarbeiten, b€i den€n der Arbeitor ganz od€r t€ilweise im
Schlamm oder im Wasser steh€n muß, 10 v.H. des nach Absatz 2 zustehend€n Stundenlohnos.
Durch dis Verpflichtung des Arbeitgebers, Schutzkleidung (Gummistiefol) zu 3tsllen, wird dieser
Anspruch nicht berührt.
Sonstige - übor den Rahmen der auszuübendon Tärigkeit himusgehende - Erschwornisse können
auf Antrag des Arbeiters vom Arbeitgeber als zuschlagspflichtig anerksnnt wgrden
(2) Für die Berechnung von Erschwerniszuschlägsn nach Absatz'l sind abweichend von d€n Löhnen
nach 5 3 Abs. 2 folgende stundenlöhns zugrunde zu logen:
a) bei Anlageleitern
bl bei Kolonn€nführern
c) bei Vorarbaitern
d) bei ABM'Arb€itern

9,72 DM
9,21 DM
7,68 DM
5,29 Dt\r.

(3) FürdievonS3Abs. l  erfäßten Arbeiter gi l t  an Stel l€der Absätze l  und 2 folgendos:
1 . Die von E 3 Abs. 1 Buchst. a erfaßten Arbeiter einschl. der in dies€m 8€reich tätigen Vorarbeiter

erhalten neben dem zustehenden Stundenlohn folgende Erschwerniszuschl4te:
a) für Hangbefesrigungsarboiten mit Baumstämmon ab 30 cm Durchmessgr am stärkeron

Ende an Hängon mit mohr als 50 %ig€r Noigung 10v.H.
b) für Arbeiten. die in unmittelbarer Nähe des Buschhackers {d.h. in 6inem Umkreis von

20 m - gerechngt vom Standort der lvlaschine) ausgefühn werden müssen 10  v .H .
2. lfi übrigen erhälten die von 5 3 Abs. 1 erfa ßten Arbeiter naben dem zu stehend€n Stu nde n lohn d io

Erschwerniszuschlfue, die den in ihrem Einsatzbereich auf unbestimmto Zeit tätigen Arb€itern d€s

/1 Landes Berlin nach den jeweiligen tarifvertraglichen Vorschriften gowährt w€rden.
It Liegon bei einer Arbeit die Voräussetzung€n für mehrere Erschwerniszuschläge vor, so ist nur ein

Zuschlag zu zahlen, und zuJar bei unterschiedl ich€r Zuschlaghöhs der höchste.
3. Bei der Berechnung der Erschwerniszuschlage nach Nr. J und bei dor Berechnung der in Vomhun_

dertsätzen ausgewiesenen Erschwerniszuschläge gemäß Nr. 2 ist an Stelle des Stundenlohnes nach
5 3 Abs. 1 Buchst. a ein Stundenlohn von 8,62 DM als Bemessungsgrlndlago zu berücksichtigen.
Dio Höhe der Erschwerniszuschl?ige, die den von S 3 Abs. 1 Buchst. b betroffenen Arbeitern €in_
schl. der in diesem Bereich tätigen Vorarbeiter g€mäß Nr. 2 zustehen, richtet sich nach der am Ta-
g€ des Inkrafttretens des I 3 gültigen Anlago zum Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 3 zum BMT€.

4. In S 11 Abs. 2 und 3 ist die Jahreszahl ,1976' jeweils durch die Jahreszahl ,1978' zu ersetzen "

s 8
Kündigungstrist€n

(1)DasArbeitsverhältnisendet,ohngdaßeseinerKündigungbedarf,spätestensbei Ablauf der vom
Arbeitsamt vorgeseh€nen Förderungszeit, boi Vermittlung durch das Arbeitsamt in einon anderen

37



Arbeitsplat2 und bei Nichtbeachtung d6r Bemühungen des Arboitsamt€s, den Arbeiter außerharb
ABM.P rog16mms zu vermittoln.
Für Anlageleiter. Kolonnenführer und vorarbeiter endet das Arbeitsverhärtnis spät€stens mir dor E
sterlung des manuellsn ABMProgramms; die Einste|ung des manue on ABrvlgrogramms ist diese. '

121 Die Kündigungsfr ist beträgt drei Arbeitstage zum Ende der Arbeitsschicht; jnnerhalb dar ersten
zwölf Arb€itstage d€s Arbeitsverhärtnisses kann es mit einer Frist von einem iag zum Ende der Ar-
beitsschicht gekündigt werden.
Endet im Falle der Kündigung das Arbeitsverhältnis an einem Arb€itstag, der einem Feiertag v
geht, für den bgi Fortbestehsn dgs Arbeitsverhättnisses auch ohn€ Arb€itsleistung dor Lohn zu
wäre, so ist der Lohn für dies€n Feiertag zu zanren.

5 9

Ste.b€geld
Beim Tode €ines ABM-Arbei ters erhal ten die Hinterbl iebenen, d ie vom V€rstorbenon ganz ooer
wi€gend unterhalten wurden odor nächweisen, daß sio die Kosten der Be€rdigung ganz-oder
gend getragen haben, ein Sterbegeld.
Als St€rbegeld wird der Lohn des Verstorbensn für zwei Wochen, den er im Flahmen serner
ßigen Arbeitszeit (S 4) erh6lt€n hätte, gewährt.
Durch die Zahlung des Sterbegeldes an einon oder mehrere Hinterbl iebene erl ischt der Anspruch der
übrigen g€gen den Arbeitg€ber.

5 1 0

Ausschlußfrist
Ansprü,che aus dem Arbeitsv€rhältnis müssen innerhalb einer Frist von zwei I\,4onaten nach Fälligkeit
schri f t l ich geltend gemecht werden.

s  r l
Ink.afttret€n und Laufzeit

{1} Dieser Taritvertrag tr i t t  mit Wirkung vom 1 . Jul i  1977 in Kraft.  Abw€ichend higrvon troten g I
N r .2undde rdu rchS l  N r .  l  neu  e inge füg t s  Absa tz  4  dos  S  3  {Lohn .  Zuwendung )  m i tW i r kungvom
1. Januar 1978 in Kraft.
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit Ausnahme des E 3 mit einer Frist von drei lvlonat6n zum lvlonats_
schluß, {rühest€ns zurn 31 . Dszember 1978. schri t t l ich gekündigt werden.
(3) 5 3 {Lohnl kann mit einer Frist von dr6i Monaten zum Monatsschtuß, frühestens zum 30. Juni
1 978. schri f t l ich gekündigt werden.
{4) Der Tarifvertrag über die Gewährung einer Zu\aendung an die im ABlr€rogremm beschäItigtsn
Arbeiter auf gärtnerischen Baustel len vom 6. Dezember 1973 tr i t t  mit Abl6uf des 31 . Dezember 19
ohne Nachwirkung außer Kraft.

Arbeitern spätestens zwei Wochen vorher anzu26igen,

Für  d ie  Für  d ie
Arbeitsrechtl iche Vereinigung öffentl icher Gewerkschaft Gartenbau,
Verwaltungen, Betriebe und gemeinwirt- Land- und Forstwirtschaft
schaftl icher Unternehmungen in Berlin - Landesbezirk Berlin -

(AV Ber l in )
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T A R I F V E R T R A G

über die Interessenvenretung der Arbeiter, die auf Grund der Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz vom Senator für Arbeit und Soziales be-
schäftigt werden

vom 9. April 1975

Zwischen

der Arbeitsrechtl ichen Vereinigung öffentl icher Verwaltungen, Betriebe und gemein-
wirtschaftl icher Unternehmungen in Berlin (AV Berlin)

uno

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschafl - Landesbezirk Berlin,

! lolgendes vereinbart:

5 1

Dieser Tarifvertrag gilt für alle Arbeiter, die auf Grund der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach
dem Arbeitsfärderungsgesetz auf girtnerischen und torstlichen Baustellen vom Senator für Arbeit
und Soziales beschaf t igt  werden (ABM-Arbei ter) .

s 2
lm Bereich der lorst l ichen Baustel len gel ten als
a) Einsatzdienststellen

jede Försterei

iedes Forstamt,  in denen ABM-Arbei ter  beschäft igt  werden.
lm Bereich der gärtner ischen Baustel len gi l t  a ls Bereich das cartenbauamt jeder Bezr iksveru/al tung,
in der ABM'Arbei ter  beschäft igt  werden

5 3

lm Eereich der {orst l ichen Baustel len werden die ABlv l ,Arbei ter  durch die Sprecher der Eins6tz,
d enstste l len und die Sprech€r der Bereiche vert reten,
-  cartenbau werden die ABM-Arbei ter  durch die Sprecher der Bereiche vert reten.

5 4
lm Bereich der foßt l ichen Baustel len wähten die ABtM-Arbei ter  ieder Einsatzdienstste l le aus ihrer
i , i r te e inen Sprecl 'er  und einen Ster lver t reter .

f ,snrecler  im Verhinderungsfat te sein Stel lver t reter  vert r i t t  d ie ABM-Arbei ter  seiner Einsatz-
drensßtel le qegenübor der E ingatzdienslsrel le.
Die sprecher a l ier  Eansäizdienstste l len eines Bereichs wählen aus ihrer  Mi t te e inen Bereichssprecher
und einen Stel lver t reter .
Dieser im verhinderungsfarre sein stef lver t reter  vert r i t t  d ie ABM-Arbei ter  seines Bereiches oe-
genüber dem Bereich r . ind dem Senator für  Arbei t  und Soziales.

E 5

lm Bereich der gärtner ischen Baustet len wählen die ABtVI-Arbei ter  e ines jeden Garrenbauamt€s aus
ihrer  Mi t re e inen Sprecher und einen Stel lver teter .
Der Sprecher -  im Verhinderungstat le sein Stel lver t reter  vert r i t t  d ie ABlv l_Arbei ter  gegenüber sei ,
nem Bereich und dem Senator für  Arbei t  und Soziales.

5 6

Wahlberecht igt  und wählbar a ind al le im 5 1 djeses Tar i fver l rages genannten ABlv l .Arbei ter .
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5 7

Zur Durchführung der nach dem SS 4 und 5 erforderlichen Wahlen sind Wahlvorstände zu
Beauftragte d€a Arbsitgebers berufen hierzu eine Versammlung der jeweils stimmberechti$en
Arbeiter ein und leiten diese Versammlung bis zur Bi ldung eines Wahlvorstandes.
Alle Wahlen erfcilgen auf Zuruf durch Handaufhgben.
Auf Antrag mindestens eines Wahlberechtigten ist geheim abzustimmen.
Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesendeh Aglvl-Arbeiter auf sich vereiniqt.
Kommt im ersten Wahlgang diese Mehrheit nicht zustande, genügt im zweiten Wahlgang die
lvl€hrheit. Oie Versammlung ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hältte der Stimmberechtigrtsn
vvesend ist.
Zur Wahl eines Bereichssprechers jn dem Bereich der forstlichen Baustellen müssen alle Sprecher
der Einsatzdienststellen bzw. deren Stollvertreter anwesend sein.

s 8
Das Amt eines Sprechers bzw. einos Stellvertreters endet
a) durch Ni6derlegung,
b) durch Abwahl,
c) mit Beendigung des Beschäftiguhgsverhältnisses

(hierunter fal len u.a.: Abb€rufung durch das Arbeitsamt zur Vormhtlung einea
zes g6mäß 5 93 AFG. Zeitablauf des Arboitsvertrages. außerordentliche Kündigung usw.l.

dl durch V€rsetzung zu einer anderen Einsatzdienststello oder zu oinem anderen Bererch.
Für die Abwahl ist eine l\4ehrheit von drei Viertel der iew€ils stimmbsrechtigten ABM-Arbeiter
derl ich. Die Abwahl erfolgt nach den im 5 7 festgelegten Grundsätzen über die Wahl. Eine
chende Versammlung ist vom Arbeitgeber auf Antrag von mindestons einem Orittel der jeweils

Das Wahlergebnis ist vom Wahlvorstand schri{tlich festzuhaltsn rind den Wählern, den E
stellen, dem Ber€ich und dem Arbeitgeber bekanntzugeben.
In den Fäll€n des 5 I ist innerhalb von zehn Arbeitstagen entsprechend den vorstehenden
t€n ein Nachfolger zu wählen.

wahlberechtigt€n ABM-Arbeiter einzuberufen.

s 9
Die Kündigung eines Sprechers ist unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den
geber zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß 5 626 BGB borechtigen.

5 1 0

Dio Sprocher dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht b€hinderr und wegen lhrer Tätigkeit
nicht benachteiligt oder bogünstigt werden.
Sie üben ihr Amt ehrenamtl ich aus.
Lohneinbußen dürfon dadurch nicht eintreten. Für die Durchführung ihros Amtes sind sie in dem
erforderlichen Umfange von dor Arbeit freizust€llen.
Sofern ein Sprechea aoinen Arbgitsplatz zur Durchführung sEiner Aufgaben verlassen muß, hat er
daeses dem Kolonnenführer bzw. dem Leiter der Einsatzdienststelle bzw. dem Leiter des Bereichs
bekanntzugeben und seine Genehmig!ng einzuholen.
Sow€it 6s erforderlich ist, können von d6n 8€reichssprechern nach Absprache mit dem Bereich
im Einvernehmen mit dem Sonator für Arbeit und Soziales Sprechstunden eingericht€t v\rerden.
ABM-Arbeiter, die während der Sprechstunde d6n Sprecher ihres Bereichs oder ihrer E
stelle aufsuchen wollen, sind - sowoit dienstliche Gründe njcht entg€gensteh€n - von der Arbeit
in dem notwendigen Umtange freizustellen.

5 1 1

Die Sprecher d€r Einsatzdienststellen eines E6reichs treten unter Vorsitz des Bereichssprechers, so-
vveit erforderlich, zusammon. Auf Verlangen hat ein Beauftragter des Arbeitgebers an der Zusam-
monkunft teilzunehmen.

s  1 2
Oie durch dio erlorderliche Tätigkeir der Sprecher entstehenden notwendigen Kostan trägt der 56-
nator für Arbeit und Soziales.
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Das gleicfp gilt tür die durch die Wahl des Wahlvorstandes und die Wahl der SDrecher entstehenden
nolwendigen Kosten.

5 1 3

firaßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Sprechern sind unzulässig.
Die Sprecher haben iede paneipolitische Berätigung in den Dienststellen zu unterlassen.
Die Sprecher sind verpflichtet, über die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen per_
sönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der ABM-Arbeiter, die ihrer Bedeutung und ihrem ln-
halt nach einer vertraul ichen Behandlung bedürlen, auch nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses
Stillschweigen zu bewahren.

s 1 4

Die Spr€cher haben folgende allgemejne Aufgaben:
t. Sie haben darüber zu wachen, daß die für die ABM-Arbeiter geltenden Gesetze, Verordnungen,

Unfallverhütungsvorschriften und Tarifverträge durchgefüh.t werden.
2. Maßnahmen, die den ABI\4,Arbeitern dienen, zu beantragen.
I Die Belange von schwerbehinderten und andercn besonders schutzbedürftigen ABM,Arbeitern
Uäch besten Kräften zu fördern.

5 1 5

Vor ieder Kündigung und bei jedem vom Arbeitgeber ängeordneten Wechs€l der Einsatzdienstsrelle
oder des Bereichs eines ABM'Arbeiters ist der zuständige Sprecher zu hören.
oer zuständige sprecher in diesem sinne ist im Bereich der forsrlichen Bäustellen der sprecher einor
Fden Eingtzdienststelle im Bereich der gärtnerischen Baustellen der Sprecher eines jedeit Bereichs,

'  s  1 6

Der Beauftragle des Senators für Arbeit und Soziales hat die gemäß S 7 Satz 2 durchzulührende Ver-
sammlung innerhalb einer Frist von zwei wochen nach Inkrafttreten dieses Tarifvertrages einzuberu-

s 1 7
Dieser Tarifvertrag tr i t t  am 15. Apri l  1975 in Kraft.  Er kann mit einer Frist von zwei lvlonäten zum
Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden.

Berlin, den 9. April 1975

Für die Arbeitsrechtl iche Vereinigung
öff entlicher Verwaltungen, Betriebe
und gemeinwirtschaft l icher Unterneh-

lnoen 
in Berlln (AV Berlin)

Für die Gewerkschatt Gartenbau.
Land- und Forstwirtschaft
- Landesbezirk Berlin -
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